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Querschnittsprüfung des Umgangs des Bundes 
mit problematischen Stoffen 
Bundesamt für Umwelt, Bundesamt für Gesundheit, Bundesamt 
für Landwirtschaft und Bundesamt für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen 

Das Wesentliche in Kürze 

Problematische Stoffe im Sinne des vorliegenden Prüfberichts sind giftig, d. h. meist krebser-
zeugend, erbgutschädigend oder fortpflanzungsgefährdend und reichern sich in der Umwelt 
und in Organismen an. Es fehlt der Überblick, wo, welche problematischen Stoffe in was für 
einer Konzentration vorkommen.  

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) prüfte den Umgang des Bundes mit problemati-
schen Stoffen. Die Prüfungsergebnisse stützen sich auf Fallstudien, welche die EFK für die 
ausgewählten Stoffe Asbest, polychlorierte Biphenyle (PCB), Dioxine, per- und polyfluorierte 
Alkylverbindungen (auf Englisch Per- and polyfluoralkyl substances, kurz PFAS), Quecksilber 
und Radium durchgeführt hat. Die Stoffe weisen einige der eingangs erwähnten Eigenschaf-
ten sowie unterschiedliche Status im Produktelebenszyklus auf.  

Die Zuständigkeiten sind zwar definiert und sinnvoll, es fehlen jedoch Grundlagen, um das 
Ausmass des Vorkommens von problematischen Stoffen in der Umwelt und im Menschen 
umfassend festzustellen. Der Bund kann das aus der Verfassung abgeleitete Vorsorgeprinzip 
somit nur unzureichend umsetzen. 

Der Bund ergreift risikoorientiert stoffspezifische Massnahmen. Für die Finanzierung dieser 
Massnahmen gilt das Verursacherprinzip. Es wird unterschiedlich angewendet. Die durchge-
führten Fallstudien zeigen, dass beispielsweise bei der Sanierung kontaminierter Standorte 
die Allgemeinheit und die Eigentümerschaft für die Finanzierung aufkommen. Die Herstellerin-
nen und Importeurinnen beteiligen sich marginal an den Kosten für die Behebung der ent-
standenen Schäden. Die Anwendung des Verursacherprinzips sollte deshalb geschärft werden.  

Lehren für die Zukunft sollten institutionalisiert werden 

Die Verantwortlichkeiten im Umgang mit problematischen Stoffen beim Bund richten sich 
nach den Schutzzielen in der Bundesverfassung.  

Für den Schutz der Umwelt und den Schutz der Gesundheit vor Schadstoffbelastungen über 
die Umwelt (mittelbarer Gesundheitsschutz) ist das Bundesamt für Umwelt, für den Schutz 
der Gesundheit das Bundesamt für Gesundheit sowie das Bundesamt für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen, für den Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen das Bundesamt 
für Landwirtschaft und für den Schutz der Arbeitnehmenden das Staatssekretariat für Wirt-
schaft zuständig. 

In der departementsübergreifenden Vollzugsorganisation Chemikalienrecht koordinieren 
sich die beteiligten Verwaltungseinheiten. Ein institutionalisierter Lernprozess, um aufgrund 
früher ergriffener Massnahmen im Zusammenhang mit problematischen Stoffen für künftige 
Fälle zu lernen, findet zu wenig statt.  
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Eine systematische Erhebung des Ausmasses problematischer Stoffe ist erforderlich 

Aufgrund der Verbreitung von problematischen Stoffen in allen Umweltmedien (Boden, Was-
ser und Luft) sowie deren Anreicherung in Lebewesen ist das volkswirtschaftliche Risiko hoch 
und sollte systematisch ermittelt werden. Allerdings fehlt zurzeit eine Grundlage dafür: Ein 
Monitoringsystem, das problematische Stoffe in allen Umweltmedien und beim Menschen 
repräsentativ beobachtet, ist notwendig.  

Die für den Vollzug des schweizerischen Chemikalienrechts zuständigen Verwaltungseinhei-
ten verfügen über einen definierten Prozess für die Anmeldung von neuen Stoffen. Hingegen 
gibt es keinen systematischen Problemlösungsprozess, der den Umgang mit unerwünschten 
Vorkommen problematischer Stoffe in der Umwelt und beim Menschen regelt.  

Um Vorkommen systematisch zu überwachen, braucht es ein Monitoringsystem. Es ist des-
halb ein Mindestmass an Beobachtungsstrukturen aufzubauen, um frühzeitig besorgniserre-
gende Konzentrationen zu identifizieren. 

Der internationale Austausch in Fachgremien spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für die Er-
greifung von Massnahmen.  

Die gemeinsame Anmeldestelle Chemikalien der Bundesverwaltung betreibt ein «Produkte-
register Chemikalien», in dem rund 234 000 Stoffe und Zubereitungen als «in Verkehr» gelis-
tet sind. Die Zubereitungen basieren ihrerseits auf rund 31 000 Stoffen. Bei der europäischen 
Chemikalienagentur registrierte Stoffe können in der Schweiz direkt, ohne Anmeldung in 
Selbstkontrolle in Verkehr gebracht werden. Zum Zeitpunkt der Anmeldung eines Stoffs in 
der Schweiz nehmen die Verwaltungseinheiten, die bei der gemeinsamen Anmeldestelle Che-
mikalien mitwirken, eine Risikoanalyse vor. Werden bei einem Stoff nach der Anmeldung 
oder nach dem Inverkehrbringen problematische Eigenschaften entdeckt, löst dies kein sys-
tematisches Screening der sich in Verkehr befindlichen Stoffe nach jenen mit gleichem ökoto-
xikologischem Profil (d. h. gleichen Auswirkungen auf die belebte Umwelt) aus. 

Kein Anreizsystem für den «Safe-by-Design»-Ansatz 

Der Bund verfügt über eine Strategie Chemikaliensicherheit, welche das Ziel nachhaltige Che-
mie und die Massnahme Förderung nachhaltige Chemie vorgibt. Es gibt Initiativen aber kein 
umfassendes Anreizsystem, um den «Safe-by-Design»-Ansatz – der Stoff hat keine problema-
tischen Eigenschaften – für neue Chemikalien zu fördern. Dies hätte jedoch die grösste He-
belwirkung, um neue Chemikalien mit problematischen Eigenschaften im Sinne des Vorsor-
geprinzips zu vermeiden. Der Bund sollte Massnahmen für die Entwicklung und Einführung 
von «Safe-by-Design»-Stoffen ergreifen.  

Kosten für Sanierungen tragen meistens die aktuellen Eigentümer, die nicht zwangsläufig 
Verursacher sind 

Die Finanzierung von Massnahmen für die Bereinigung von Standorten, die mit problemati-
schen Stoffen kontaminiert sind, erfolgt meistens durch die aktuelle Eigentümerschaft. Dies 
geschieht unabhängig davon, ob sie für den Einsatz der problematischen Stoffe verantwort-
lich war oder nicht.  

Fällt das Objekt unter die Altlastenverordnung, kann sich der Bund mit bis zu 40 % an den 
Sanierungskosten beteiligen. Auch die Kantone beteiligen sich an den Sanierungskosten von 
Altlasten.  
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Bei der Ermittlung der Herkunft der problematischen Stoffe zur Ermittlung des Verursachers 
stossen die Vollzugsbehörden an Erkenntnisgrenzen. Dies kann beispielsweise an den langen 
Zeiträumen liegen, die zwischen Nutzung und Erkennung der problematischen Eigenschaften 
liegen. Aus Praktikabilitätsgründen kommt dann das Gemeinlastprinzip zum Tragen.  

Herstellerinnen und Importeurinnen werden nicht zur Rechenschaft gezogen, solange sie ihre 
Sorgfaltspflichten und allfälligen Auflagen aus der Anmeldung des Stoffs nicht verletzen. Ab 
Bekanntwerden der problematischen Eigenschaften eines Stoffs oder einer Stoffgruppe sollte 
das Verursacherprinzip auch die Herstellerinnen und Importeurinnen erfassen.  

Mit «Good Practices» Reaktionszeit beim Umgang mit problematischen Stoffen verkürzen  

Die EFK identifizierte anhand der durchgeführten Fallstudien «Good Practices», mit denen die 
zuständigen Stellen das Vorgehen im Umgang mit problematischen Stoffen standardisieren 
können. Auf diese Weise könnten sie die Reaktionszeiten verkürzen und eine vollständige Er-
fassung der problematischen Stoffe fördern. 
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Audit transversal de la gestion des substances 
problématiques par la Confédération 
Office fédéral de l’environnement, Office fédéral de la santé 
publique, Office fédéral de l’agriculture et Office fédéral de 
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

L’essentiel en bref 

Dans le présent audit, les substances problématiques sont définies comme nocives, c’est-
à-dire généralement cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui s’accu-
mulent dans l’environnement et dans les organismes. Il n’existe pas de vue d’ensemble 
permettant de savoir où se trouvent quelles substances problématiques et dans quelle con-
centration.  

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a examiné la gestion des substances problématiques 
par la Confédération. Les résultats de l’audit se fondent sur des études de cas réalisées par 
le CDF pour les substances suivantes : amiante, polychlorobiphényles (PCB), dioxines, com-
posés alkyliques perfluorés et polyfluorés (de l’anglais per- and polyfluoroalkyl substances, 
PFAS), mercure et radium. Ces substances présentent certaines des propriétés susmention-
nées ainsi que différents états au cours du cycle de vie des produits.  

Bien que les compétences soient définies et pertinentes, il manque des bases pour déter-
miner de manière exhaustive la présence des substances problématiques dans l’environne-
ment et chez l’être humain. Ainsi, la Confédération n’est pas en mesure de mettre en œuvre 
comme il convient le principe de précaution énoncé dans la Constitution. 

La Confédération prend des mesures axées sur les risques et spécifiques aux substances. 
Ces mesures sont financées selon le principe du pollueur-payeur, qui est appliqué de diffé-
rentes manières. Les études de cas réalisées montrent que, par exemple, ce sont la collec-
tivité et les propriétaires qui financent l’assainissement des sites contaminés. Les fabricants 
et les importateurs contribuent marginalement aux frais de réparation des dommages cau-
sés. L’application du principe du pollueur-payeur devrait donc être renforcée.  

Les enseignements pour l’avenir devraient être institutionnalisés 

Les responsabilités de la Confédération en matière de gestion des substances probléma-
tiques sont déterminées par les objectifs de protection inscrits dans la Constitution.  

La protection de l’environnement et de la santé contre la pollution environnementale (pro-
tection indirecte de la santé) incombe à l’Office fédéral de l’environnement, la protection 
de la santé à l’Office fédéral de la santé publique ainsi qu’à l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires, la protection des cultures agricoles à l’Office fédéral 
de l’agriculture et la protection des travailleurs au Secrétariat d’État à l’économie. 

Les unités administratives concernées se coordonnent au sein de l’organisation interdépar-
tementale chargée de l’exécution de la législation sur les produits chimiques. Le processus 
permettant de tirer des enseignements pour l’avenir sur la base des mesures prises anté-
rieurement en rapport avec les substances problématiques n’est pas assez institutionnalisé.  
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Les quantités de substances problématiques doivent être recensées systématiquement 

En raison de la diffusion des substances problématiques dans tous les milieux environne-
mentaux (sol, eau et air) et de leur accumulation dans les organismes vivants, le risque 
économique est élevé et devrait être déterminé systématiquement. Or aucune base 
n’existe actuellement : il faut un système de surveillance pour observer les substances pro-
blématiques dans tous les milieux environnementaux et chez l’être humain de manière re-
présentative.  

Les unités administratives chargées de l’exécution de la législation suisse sur les produits 
chimiques disposent d’un processus défini pour la notification des nouvelles substances. En 
revanche, il n’existe pas de processus systématique de résolution des problèmes pour ré-
gler la présence indésirable de substances problématiques dans l’environnement et chez 
l’être humain.  

Pour surveiller systématiquement leur présence, un système de monitoring est nécessaire. 
Il convient donc de mettre en place un minimum de structures d’observation afin de détec-
ter les concentrations préoccupantes à un stade précoce. 

Les échanges internationaux au sein de comités spécialisés jouent aussi un rôle important 
dans la prise de mesures.  

L’organe commun de réception des notifications des produits chimiques de l’administration 
fédérale gère un « registre des produits chimiques » dans lequel sont répertoriées quelque 
234 000 substances et préparations mises sur le marché. Les préparations se basent quant 
à elles sur environ 31 000 substances. Les substances enregistrées auprès de l’Agence eu-
ropéenne des produits chimiques peuvent être mises directement sur le marché en Suisse, 
sans déclaration, selon le principe d’autocontrôle. Lorsqu’une substance est notifiée en 
Suisse, les unités administratives impliquées dans l’organe commun de notification procè-
dent à une analyse des risques. La découverte de propriétés problématiques d’une subs-
tance après sa notification ou sa mise sur le marché n’entraîne pas un dépistage systéma-
tique des substances sur le marché ayant le même profil écotoxicologique (c’est-à-dire 
ayant les mêmes effets sur le milieu vivant). 

Il n’existe pas de système d’incitation pour l’approche « Safe-by-Design » 

La Confédération dispose d’une stratégie en matière de sécurité des produits chimiques qui 
fixe l’objectif de la chimie durable et la mesure de promotion de la chimie durable. Il existe 
des initiatives, mais pas de système d’incitation global pour promouvoir l’approche « Safe-
by-Design » – la substance ne présente pas de propriétés problématiques – pour les nou-
velles substances chimiques. Au regard du principe de précaution, une telle approche serait 
pourtant le meilleur moyen pour éviter de nouveaux produits chimiques aux propriétés 
problématiques. La Confédération devrait prendre des mesures pour développer et intro-
duire des substances selon l’approche « Safe-by-Design ».  

Les coûts d’assainissement sont généralement à la charge des propriétaires actuels, qui ne sont 
pas nécessairement à l’origine de la pollution 

Les mesures d’assainissement des sites contaminés par des substances problématiques 
sont généralement financées par les propriétaires actuels, indépendamment du fait qu’ils 
soient responsables de l’utilisation de ces substances ou non.  
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Si le bien est régi par l’Ordonnance sur les sites contaminés, la Confédération peut partici-
per aux frais d’assainissement à hauteur de 40 %, les cantons y participent également.  

Lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des substances problématiques afin d’identifier le 
responsable de la pollution, les autorités d’exécution se heurtent à des limites, qui sont 
dues, par exemple, au long laps de temps entre l’utilisation et la détection des propriétés 
problématiques. Pour des raisons pratiques, le principe de la prise en charge collective est 
appliqué.  

Les fabricants et les importateurs ne sont pas tenus responsables tant qu’ils n’enfreignent 
pas leur devoir de diligence et les éventuelles obligations qui découlent de la notification 
de la substance. Le principe du pollueur-payeur devrait aussi s’appliquer aux fabricants et 
aux importateurs dès que les propriétés problématiques d’une substance ou d’un groupe 
de substances sont connues.  

Réduire le temps de réaction face aux substances problématiques grâce aux bonnes pratiques 

Sur la base des études de cas réalisées, le CDF a identifié de bonnes pratiques qui permet-
traient aux organes compétents de standardiser la gestion des substances problématiques. 
Ainsi, ils pourraient réduire leurs temps de réaction et encourager le recensement exhaustif 
des substances problématiques.  

Texte original en allemand 



 

EFK-23489 | inkl. Stellungnahmen | 14. Mai 2024 10 

Verifica trasversale concernente la gestione di 
sostanze problematiche da parte della Confederazione  
Ufficio federale dell’ambiente, Ufficio federale della sanità pubblica, 
Ufficio federale dell’agricoltura e Ufficio federale della sicurezza 
alimentare e di veterinaria 

L’essenziale in breve 

Le sostanze problematiche ai sensi del presente rapporto di verifica sono tossiche, vale a 
dire che possono provocare il cancro, danneggiare il patrimonio genetico o nuocere alla 
fertilità nonché accumularsi nell’ambiente e negli organismi. Manca una visione d’insieme 
di dove siano presenti quali sostanze problematiche e in quale concentrazione.  

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha effettuato una verifica concernente la gestione 
di sostanze problematiche da parte della Confederazione. I risultati di tale verifica si fon-
dano su casi di studio condotti dal CDF in relazione alle seguenti sostanze: amianto, bifenili 
policlorurati (PCB), diossine, sostanze per- e polifluoroalchiliche («per- and polyfluoroalkyl 
substances», PFAS), mercurio e radio. Queste sostanze presentano alcune delle proprietà 
menzionate più sopra nonché stati differenti durante il ciclo di vita dei prodotti.  

Benché le competenze in tale ambito siano ben definite e risultino appropriate, mancano 
delle basi per poter determinare in maniera esaustiva la quantità di sostanze problematiche 
presenti nell’ambiente e nell’uomo. Pertanto la Confederazione può attuare solo in ma-
niera insufficiente il principio di precauzione desunto dalla Costituzione. 

La Confederazione adotta misure specifiche in base al rischio delle sostanze in questione. 
Tali misure sono finanziate secondo il principio di causalità, applicato in modalità diverse. 
Dai casi di studio condotti emerge, ad esempio, che sono i proprietari e la collettività a fi-
nanziare il risanamento dei siti contaminati. I fabbricanti e gli importatori contribuiscono 
solo marginalmente ai costi di rimozione dei danni arrecati. Occorrerebbe quindi rafforzare 
l’applicazione del principio di causalità.  

Istituzionalizzare gli insegnamenti per il futuro 

Le responsabilità della Confederazione in materia di gestione delle sostanze problematiche 
si fondano sugli obiettivi di protezione sanciti nella Costituzione federale.  

L’Ufficio federale dell’ambiente è competente per la protezione dell’ambiente e della salute 
dall’inquinamento ambientale causato da sostanze nocive (protezione indiretta della sa-
lute), l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e 
di veterinaria sono competenti per la protezione della salute, l’Ufficio federale dell’agricol-
tura è competente per la protezione delle colture agricole, mentre la Segreteria di Stato 
dell’economia è competente per la protezione dei lavoratori. 

Le unità amministrative coinvolte coordinano le loro attività all’interno dell’organizzazione 
interdipartimentale responsabile dell’esecuzione del diritto in materia di prodotti chimici. 
Il processo di apprendimento che consente di trarre insegnamenti per il futuro sulla base 



 

EFK-23489 | inkl. Stellungnahmen | 14. Mai 2024 11 

delle precedenti misure adottate in relazione a sostanze problematiche è ancora troppo 
poco istituzionalizzato.  

Rilevare in maniera sistematica la quantità di sostanze problematiche 

Considerati la diffusione di sostanze problematiche in tutti i comparti ambientali (suolo, 
acqua e aria) e il loro accumulo negli organismi viventi, il rischio economico è elevato e 
dovrebbe essere determinato in maniera sistematica. Tuttavia, attualmente manca un si-
stema di monitoraggio che permetta di osservare in modo rappresentativo le sostanze pro-
blematiche in tutti i comparti ambientali e nell’uomo.  

Le unità amministrative responsabili dell’esecuzione del diritto svizzero in materia di pro-
dotti chimici dispongono di un processo ben definito per notificare le nuove sostanze. Per 
contro, non esiste alcun processo sistematico di risoluzione dei problemi che disciplini la 
gestione della presenza indesiderata di sostanze problematiche nell’ambiente e nell’uomo.  

Per sorvegliare sistematicamente la presenza di tali sostanze è necessario istituire un si-
stema di monitoraggio. Occorre pertanto creare un numero minimo di strutture di osserva-
zione, al fine di individuare tempestivamente le concentrazioni che destano preoccupa-
zione. 

Nell’adozione delle dovute misure svolge un ruolo importante anche lo scambio internazio-
nale all’interno di organismi specialistici.  

L’organo comune di notifica per prodotti chimici dell’Amministrazione federale tiene un 
Registro dei prodotti chimici in cui sono elencati circa 234 000 sostanze e preparati immessi 
sul mercato. I preparati si basano a loro volta su circa 31 000 sostanze. Le sostanze regi-
strate presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche possono essere immesse diretta-
mente sul mercato svizzero senza alcuna notifica, secondo il principio del controllo auto-
nomo. Quando una sostanza viene notificata in Svizzera, le unità amministrative apparte-
nenti all’organo comune di notifica per prodotti chimici dell’Amministrazione federale ef-
fettuano un’analisi dei rischi. Tuttavia, la scoperta di proprietà problematiche di una so-
stanza dopo che questa è stata notificata o immessa sul mercato non comporta lo screening 
sistematico delle sostanze in circolazione che presentano il medesimo profilo ecotossicolo-
gico (vale a dire con gli stessi effetti sull’ambiente animato). 

Non esiste un sistema di incentivi per l’approccio «safe by design» 

La Confederazione dispone di una strategia per la sicurezza dei prodotti chimici che perse-
gue l’obiettivo di una chimica sostenibile e fissa la misura relativa alla promozione della chi-
mica sostenibile. Esistono delle iniziative, ma non vi è alcun sistema globale di incentivi che 
promuove l’approccio «safe by design» per i nuovi prodotti chimici, vale a dire che garanti-
sca l’assenza di proprietà problematiche in una sostanza. Tuttavia, in questo modo si 
avrebbe il maggior effetto leva per evitare nuovi prodotti chimici con proprietà problema-
tiche, ai sensi del principio di precauzione. La Confederazione dovrebbe adottare misure 
volte a sviluppare e a introdurre le sostanze secondo l’approccio «safe by design».  
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I costi di risanamento sono generalmente sostenuti dai proprietari attuali, che non sono 
necessariamente i responsabili dei danni 

Le misure volte a risanare i siti contaminati da sostanze problematiche vengono perlopiù 
finanziate dagli attuali proprietari, indipendentemente dal fatto che questi siano o meno i 
responsabili dell’impiego di tali sostanze.  

Se la proprietà rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza sui siti contaminati, la Con-
federazione può partecipare fino al 40 per cento dei costi di risanamento. Anche i Cantoni 
contribuiscono ai costi di risanamento dei siti contaminati.  

Nel determinare la provenienza delle sostanze problematiche per identificare chi ha cau-
sato l’inquinamento, le autorità esecutive si scontrano con i limiti della conoscenza, ad 
esempio a causa dei lunghi periodi che intercorrono tra l’utilizzo e l’individuazione delle 
proprietà problematiche. Per ragioni pratiche si applica pertanto il principio di solidarietà.  

I fabbricanti e gli importatori vengono chiamati in causa solo se violano i loro obblighi di 
diligenza e non soddisfano eventuali condizioni correlate alla notifica di una sostanza. Il 
principio di causalità dovrebbe essere applicato anche ai fabbricanti e agli importatori, non 
appena vengono scoperte proprietà problematiche di una sostanza o di un gruppo di so-
stanze.  

Ridurre i tempi di reazione nella gestione delle sostanze problematiche grazie alle buone 
pratiche  

Sulla base dei casi di studio condotti, il CDF ha identificato delle buone pratiche che con-
sentono ai servizi competenti di standardizzare la procedura di gestione delle sostanze pro-
blematiche.  

In questo modo si potrebbero ridurre i tempi di reazione e promuovere una registrazione completa 
delle sostanze problematiche.  

Testo originale in tedesco 
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Horizontal audit of the Confederation's handling 
of problematic substances  
Federal Office for the Environment, Federal Office of Public 
Health, Federal Office for Agriculture and Federal Food Safety 
and Veterinary Office 

Key facts 

In this audit, problematic substances are defined as toxic, i.e. mostly carcinogenic, muta-
genic or toxic to reproduction, and accumulate in the environment and in organisms. There 
is no overview of which problematic substances are found where, nor in what levels of con-
centration.  

The Swiss Federal Audit Office (SFAO) audited the Confederation's handling of problematic 
substances. The audit results are based on case studies conducted by the SFAO for the se-
lected substances asbestos, polychlorinated biphenyls (PCBs), dioxins, per- and polyfluoro-
alkyl substances (PFAS), mercury and radium. The substances have some of the properties 
mentioned above as well as different statuses in the product life cycle.  

While the responsibilities are defined and appropriate, there is no basis for comprehen-
sively determining the extent to which problematic substances are present in the environ-
ment and in humans. The Confederation is therefore unable to adequately implement the 
precautionary principle set out in the Federal Constitution. 

The Confederation takes risk-orientated, substance-specific measures. These measures are 
financed according to the polluter-pays principle, which is applied differently. The case 
studies carried out show that, for example, the public purse and property owners are re-
sponsible for financing the clean-up of contaminated sites. Manufacturers and importers 
contribute marginally to the costs of repairing the damage caused. The polluter pays prin-
ciple should therefore be applied more rigorously.  

Lessons for the future should be institutionalised 

The Confederation's responsibilities in dealing with problematic substances are based on 
the protection objectives set out in the Federal Constitution.  

The Federal Office for the Environment is responsible for the protection of the environment 
and the protection of health from environmental pollution (indirect health protection), the 
Federal Office of Public Health and the Federal Food Safety and Veterinary Office for the 
protection of health, the Federal Office for Agriculture for the protection of agricultural 
crops and the State Secretariat for Economic Affairs for the protection of employees. 

The administrative units involved coordinate their activities in the interdepartmental en-
forcement organisation for chemicals legislation. With a view to future cases, there is not 
enough of an institutionalised learning process to be able to learn from previous measures 
taken in connection with problematic substances.  
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A systematic survey of the extent of problematic substances is required 

Due to the spread of problematic substances in all environmental media (soil, water and 
air) and their accumulation in living organisms, the economic risk is high and should be 
systematically analysed. However, there is currently no basis for this: there is a need for a 
monitoring system that observes problematic substances in all environmental media as well 
as in humans on a representative basis.  

The administrative units responsible for the enforcement of Swiss chemicals legislation 
have a defined process for notifying the existence of new substances. However, there is no 
systematic problem-solving process that regulates the handling of undesirable incidences 
of problematic substances in the environment and in humans.  

A monitoring system is needed to systematically monitor occurrences. A minimum set of 
monitoring structures must therefore be established in order to identify worrying concen-
tration levels at an early stage. 

International dialogue in expert committees also plays an important role when it comes to 
taking measures.  

The Federal Administration's joint Notification Authority for Chemicals operates a "Chemi-
cals product register" in which around 234,000 substances and preparations are listed as 
"on the market". The preparations in turn are based on around 31,000 substances. Sub-
stances registered with the European Chemicals Agency can be placed on the market in 
Switzerland directly, without the need to register under self-regulation. When a substance 
is registered in Switzerland, the administrative units involved in the joint Notification Au-
thority for Chemicals carry out a risk analysis. If problematic properties are discovered in a 
substance after it has been registered or placed on the market, this does not trigger sys-
tematic screening for substances on the market with the same ecotoxicological profile (i.e. 
the same effects on the living environment). 

No incentive system for the safe-by-design approach 

The Confederation has a Strategy for Chemical Safety that defines the goal of sustainable 
chemistry and the measure promoting sustainable chemistry. However, although there are 
initiatives, there is no comprehensive incentive system to promote the safe-by-design ap-
proach – i.e. a substance has no problematic properties – for new chemicals. Yet this would 
offer the greatest leverage to avoid new chemicals with problematic properties, in line with 
the precautionary principle. The Confederation should adopt measures to develop and in-
troduce safe-by-design substances.  

Clean-up costs are usually borne by the current owners, who are not necessarily the polluters 

Measures to clean up sites contaminated with problematic substances are usually financed 
by the current owners. This is the case regardless of whether they were responsible for the 
use of the problematic substances or not.  

If the site falls under the Contaminated Sites Ordinance, the Confederation can contribute 
up to 40% of the clean-up costs. The cantons also contribute to the clean-up costs of con-
taminated sites.  

The enforcement authorities reach the limits of their expertise when determining the origin 
of the problematic substances in order to identify the polluter. This may be due, for 
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example, to the long periods of time between use and recognition of the problematic prop-
erties. For reasons of practicability, the principle of common burden is then applied.  

Manufacturers and importers are not liable as long as they do not violate their due diligence 
obligations and fulfil any requirements imposed when the substance was first registered. 
As soon as the problematic properties of a substance or group of substances are known, 
the polluter pays principle should also apply to manufacturers and importers.  

Using good practices to shorten response times when dealing with problematic substances  

Based on the case studies conducted, the SFAO identified good practices that the compe-
tent authorities can use to standardise the procedure for dealing with problematic sub-
stances.  

In this way, they could shorten response times and promote comprehensive recording of 
problematic substances. 

Original text in German 
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Generelle Stellungnahme des Bundesamts 
für Umwelt 

Die Bundesämter bedanken sich für die durchgeführte Prüfung und die abgegebenen Emp-
fehlungen. Basierend auf sechs Fallstudien wurden allgemeine Schlussfolgerungen für das 
Regulierungssystem abgeleitet.  

Der Bericht bestätigt, dass das Chemikalienrecht auf dem aktuellen Wissensstand basiert 
und stoffspezifisch gut funktioniert. Gleichzeitig werden für künftige Herausforderungen 
neue Ansätze vorgeschlagen, insbesondere wenn neue Erkenntnisse über Verbreitung und 
Auswirkungen zu bestimmten Stoff(grupp)en gewonnen werden. 

Wir hätten es begrüsst, wenn bei der durchgeführten Prüfung auch die Einbettung der 
Schweiz in die internationalen Entwicklungen (insbesondere in der EU) sowie die Dynamik 
im Stand des Wissens und der internationalen Standards bezüglich der Chemikalienregulie-
rung und des Chemikalienmanagements eine stärkere Berücksichtigung gefunden hätten. 
In Bezug auf das Verursacherprinzip wäre eine differenziertere Darstellung der bestehen-
den und in bestimmten Bereichen umfassenden Vorschriften sowie die Berücksichtigung 
der teils über viele Jahre entwickelten bundesgerichtlichen Praxis nützlich gewesen. 

Die Empfehlungen werden nun von den betroffenen Bundesämtern vertieft geprüft und 
priorisiert, speziell vor dem Hintergrund der limitierten verfügbaren Ressourcen. 

Stellungnahmen werden unverändert und unkommentiert in den Bericht übernommen. 

 

Generelle Stellungnahme des Bundesamts 
für Gesundheit 

Die Bundesämter bedanken sich für die durchgeführte Prüfung und die abgegebenen Emp-
fehlungen. Basierend auf sechs Fallstudien wurden allgemeine Schlussfolgerungen für das 
Regulierungssystem abgeleitet.  

Wir hätten es begrüsst, wenn dabei auch die Einbettung der Schweiz in die internationalen 
Entwicklungen (insbesondere in der EU) sowie die Dynamik im Stand des Wissens bzw. der 
internationalen Standards bezüglich der Chemikalienregulierung und des Chemikalienma-
nagements eine stärkere Berücksichtigung gefunden hätten. In Bezug auf das Verursacher-
prinzip wäre eine differenziertere Darstellung der bestehenden und in bestimmten Berei-
chen umfassenden Vorschriften sowie die Berücksichtigung der teils über viele Jahre ent-
wickelten bundesgerichtlichen Praxis nützlich gewesen.  

Der Bericht bestätigt, dass das Chemikalienrecht auf dem aktuellen Wissensstand basiert 
und stoffspezifisch gut funktioniert. Gleichzeitig werden für künftige Herausforderungen 
neue Ansätze vorgeschlagen, insbesondere wenn neue Erkenntnisse über Verbreitung und 
Auswirkungen zu bestimmten Stoff(grupp)en gewonnen werden.  

Die Empfehlungen werden nun von den betroffenen Bundesämtern vertieft geprüft und 
priorisiert, speziell vor dem Hintergrund der limitierten verfügbaren Ressourcen. 

Stellungnahmen werden unverändert und unkommentiert in den Bericht übernommen. 
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Generelle Stellungnahme des Bundesamts 
für Landwirtschaft 

Die Bundesämter bedanken sich für die durchgeführte Prüfung und die abgegebenen Emp-
fehlungen. Basierend auf sechs Fallstudien wurden allgemeine Schlussfolgerungen für das 
Regulierungssystem abgeleitet.  

Wir hätten es begrüsst, wenn dabei auch die Einbettung der Schweiz in die internationalen 
Entwicklungen (insbesondere in der EU) sowie die Dynamik im Stand des Wissens bzw. der 
internationalen Standards bezüglich der Chemikalienregulierung und des Chemikalienma-
nagements eine stärkere Berücksichtigung gefunden hätten. In Bezug auf das Verursacher-
prinzip wäre eine differenziertere Darstellung der bestehenden und in bestimmten Berei-
chen umfassenden Vorschriften sowie die Berücksichtigung der teils über viele Jahre ent-
wickelten bundesgerichtlichen Praxis nützlich gewesen.  

Der Bericht bestätigt, dass das Chemikalienrecht auf dem aktuellen Wissensstand basiert 
und stoffspezifisch gut funktioniert. Gleichzeitig werden für künftige Herausforderungen 
neue Ansätze vorgeschlagen, insbesondere wenn neue Erkenntnisse über Verbreitung und 
Auswirkungen zu bestimmten Stoff(grupp)en gewonnen werden.  

Die Empfehlungen werden nun von den betroffenen Bundesämtern vertieft geprüft und 
priorisiert, speziell vor dem Hintergrund der limitierten verfügbaren Ressourcen. 

Stellungnahmen werden unverändert und unkommentiert in den Bericht übernommen. 

 

Generelle Stellungnahme des Bundesamts 
für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

Die Bundesämter bedanken sich für die durchgeführte Prüfung und die abgegebenen Emp-
fehlungen. Basierend auf sechs Fallstudien wurden allgemeine Schlussfolgerungen für das 
Regulierungssystem abgeleitet.  

Wir hätten es begrüsst, wenn dabei auch die Einbettung der Schweiz in die internationalen 
Entwicklungen (insbesondere in der EU) sowie die Dynamik im Stand des Wissens bzw. der 
internationalen Standards bezüglich der Chemikalienregulierung und des Chemikalienma-
nagements eine stärkere Berücksichtigung gefunden hätten. In Bezug auf das Verursacher-
prinzip wäre eine differenziertere Darstellung der bestehenden und in bestimmten Berei-
chen umfassenden Vorschriften sowie die Berücksichtigung der teils über viele Jahre ent-
wickelten bundesgerichtlichen Praxis nützlich gewesen.  

Der Bericht bestätigt, dass das Chemikalienrecht auf dem aktuellen Wissensstand basiert 
und stoffspezifisch gut funktioniert. Gleichzeitig werden für künftige Herausforderungen 
neue Ansätze vorgeschlagen, insbesondere wenn neue Erkenntnisse über Verbreitung und 
Auswirkungen zu bestimmten Stoff(grupp)en gewonnen werden.  

Die Empfehlungen werden nun von den betroffenen Bundesämtern vertieft geprüft und 
priorisiert, speziell vor dem Hintergrund der limitierten verfügbaren Ressourcen. 

Stellungnahmen werden unverändert und unkommentiert in den Bericht übernommen. 



 

EFK-23489 | inkl. Stellungnahmen | 14. Mai 2024 18 

Generelle Stellungnahme des Staatssekretariats 
für Wirtschaft 

Die Bundesämter bedanken sich für die durchgeführte Prüfung und die abgegebenen Emp-
fehlungen. Basierend auf sechs Fallstudien wurden allgemeine Schlussfolgerungen für das 
Regulierungssystem abgeleitet.  

Wir hätten es begrüsst, wenn dabei auch die Einbettung der Schweiz in die internationalen 
Entwicklungen (insbesondere in der EU) sowie die Dynamik im Stand des Wissens bzw. der 
internationalen Standards bezüglich der Chemikalienregulierung und des Chemikalienma-
nagements eine stärkere Berücksichtigung gefunden hätten. In Bezug auf das Verursacher-
prinzip wäre eine differenziertere Darstellung der bestehenden und in bestimmten Berei-
chen umfassenden Vorschriften sowie die Berücksichtigung der teils über viele Jahre ent-
wickelten bundesgerichtlichen Praxis nützlich gewesen.  

Der Bericht bestätigt, dass das Chemikalienrecht auf dem aktuellen Wissensstand basiert 
und stoffspezifisch gut funktioniert. Gleichzeitig werden für künftige Herausforderungen 
neue Ansätze vorgeschlagen, insbesondere wenn neue Erkenntnisse über Verbreitung und 
Auswirkungen zu bestimmten Stoff(grupp)en gewonnen werden.  

Die Empfehlungen werden nun von den betroffenen Bundesämtern vertieft geprüft und 
speziell vor dem Hintergrund der limitierten verfügbaren Ressourcen priorisiert. 

Aufgrund des von der EFK vorgegebenen Prüfrahmens konzentriert sich der Bericht in ers-
ter Linie auf die Umwelt. Das Thema Chemikalien und ihre Auswirkungen ist jedoch viel 
umfassender und betrifft auch andere Schutzziele, insbesondere die menschliche Gesund-
heit. Der Bericht beleuchtet dieses Thema zwar, aber nur indirekt über die Exposition der 
Umwelt; die Regulierung und der entsprechende Vollzug der direkten Exposition des Men-
schen gegenüber Chemikalien wurde nicht untersucht und insbesondere Aspekte des Ar-
beitnehmerschutzes oder alle Fragen rund um Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte 
wurden explizit ausgeklammert. Somit wurden die Schutzziele des Chemikalienrechts, die 
in den Zuständigkeitsbereich des SECO fallen, nicht untersucht und das SECO ist von den 
Empfehlungen nur indirekt betroffen. 

Stellungnahmen werden unverändert und unkommentiert in den Bericht übernommen. 
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1 Auftrag und Vorgehen 

1.1 Ausgangslage 

Vorgaben der schweizerischen Bundesverfassung 

Die schweizerische Bundesverfassung (BV) gibt den Schutz von Menschen und Umwelt vor. 
Daraus ergeben sich folgende Schutzziele:  

• Schutz der menschlichen Gesundheit 

• Schutz der beruflichen Verwenderinnen und Verwender von Chemikalien (Schutz der 
Arbeitnehmenden) 

• Schutz der Umwelt 

• Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen. 

Zwischen den Schutzzielen gibt es Wechselwirkungen. Wird beispielsweise die Umwelt 
nicht genügend geschützt, können Stoffe über die Umwelt in den Futtermittel- und Nah-
rungsmittelkreislauf von Tier und Mensch gelangen.  

In der BV ist geregelt, dass der Bund Vorschriften und Grundsätze für die Erreichung der 
Schutzziele festlegt. Der Bund hat deshalb zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien 
unter anderen in den Bereichen Umwelt, Gesundheit, Arbeit und Landwirtschaft erlassen.  

Vorsorgeprinzip 

In Art. 74 BV ist das Vorsorge- und das Verursacherprinzip verankert. 

Im Auftrag des Bundesamts für Umwelt (BAFU) hat Prof. iur., LL.M. Daniela Thurnherr das 
Gutachten «Vorsorgeprinzip, Verpflichtungen und Grenzen für die Verwaltung und weitere 
staatliche Akteure» vom 6. Mai 2020 verfasst. Darin ist auf Seite 6 das Vorsorgeprinzip dar-
gelegt: «Gemäss dem Vorsorgeprinzip ist jede potentiell schädliche oder lästige Umwelt-
einwirkung, unabhängig vom wissenschaftlichen Nachweis der Schädlichkeit, auf ein Mini-
mum zu beschränken oder ganz zu vermeiden.»1 Aus ihren weiteren Ausführungen kann 
der Schluss gezogen werden, dass für die Ergreifung von Massnahmen ein hinreichend 
wahrscheinliches Schädigungspotenzial reicht. 

Internationales Umfeld 

17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (2030) 

Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, zu deren Umsetzung sich die Schweiz 
bis 2030 verpflichtete, enthalten das Unterziel Nr. 12.4: «Bis 2020 einen umweltverträgli-
chen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen während ihres gesamten Lebenszyklus in 
Übereinstimmung mit den vereinbarten internationalen Rahmenregelungen erreichen und 
ihre Freisetzung in Luft, Wasser, und Boden erheblich verringern, um ihre nachteiligen Aus-
wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt auf ein Mindestmass zu be-
schränken.»2 

 
1 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/recht/rechtsgutachten/Gutachten_Vorsorgeprin-

zip_2020_05_06.pdf 
2  17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (admin.ch) 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung.html
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In diesem Zusammenhang betreibt das Bundesamt für Statistik (BFS) das Indikatorensystem 
MONET 2030, das Auskunft über die Fortschritte der Schweiz bei der Erreichung der 17 
Nachhaltigkeitsziele der UNO gibt. 

Internationale Abkommen 

Die Schweiz ratifizierte verschiedene internationale Abkommen zum Schutz der Umwelt 
und der Gesundheit. Beispielsweise das Stockholmer Übereinkommen über persistente or-
ganische Schadstoffe (POP-Konvention; SR 0814.03) vom 30. Juli 2003. Die von der Eidge-
nössischen Finanzkontrolle (EFK) für die Fallstudien ausgewählten Stoffe polychlorierte 
Biphenyle (PCB), Dioxine wie auch einzelne per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (kurz 
PFAS) fallen unter diese Konvention. Sie verbietet die Produktion und Verwendung der da-
rin aufgeführten 30 persistenten organischen Stoffe oder Stoffgruppen (Handelsprodukte) 
und schränkt weitere Stoffe ein. Ein weiteres Beispiel ist das Übereinkommen von 
Minamata über Quecksilber (SR 0.814.82) vom 25. Mai 2016. Es reguliert die Verwendung 
von Quecksilber. Sofern Alternativen bestehen, ist der Einsatz von Quecksilber verboten. 
Auch diesen Stoff hat die EFK für ihre Fallstudien ausgewählt. 

In der Querschnittsprüfung untersuchte Stoffe  

Problematische Stoffe im Sinn der vorliegenden Prüfung sind giftig, d. h. meist krebserzeu-
gend, erbgutschädigend oder fortpflanzungsgefährdend, und reichern sich in der Umwelt 
und in Organismen an.  

Für die Querschnittsprüfung des Umgangs des Bundes mit problematischen Stoffen wählte 
die EFK sechs Stoffe aus, die anhand von Fallstudien beleuchtet wurden: Asbest, Dioxin, 
PCB, PFAS, Quecksilber und Radium.  

Diese Stoffe gelangen auf verschiedenen Wegen (z. B. durch Auswaschung, durch Abdamp-
fung, durch technische Prozesse oder durch mechanischen Abrieb) in den Boden, das Was-
ser und die Luft (Umweltmedien).  

Nicht in jedem Fall ist die Eintragung in die Umwelt auf eine einzelne eindeutig bestimm-
bare Quelle zurückzuführen. Zwischen der Eintragung dieser Stoffe in die Umwelt und der 
Entstehung von Schäden bei Pflanzen, Tieren und Menschen können zudem Jahrzehnte ver-
gehen.  

So entstehen Risiken für den Bund und für die Gesellschaft. Beispielsweise muss in der Folge 
die öffentliche Hand mit Schadstoffen belastete Flächen sanieren oder die Versicherungen 
müssen Krankheitskosten übernehmen.  

1.2 Prüfungsziel und -fragen 
Ziel der Prüfung ist es, anhand von ausgewählten Fallbeispielen «Good Practices» im Um-
gang mit problematischen Stoffen zu identifizieren. Zu diesem Zweck formulierte die EFK 
folgende Prüffragen:  

• Ist nachvollziehbar, wie die Zuständigkeiten beim Bund und zwischen den föderalen 
Ebenen im Einzelfall geregelt werden und gäbe es hierzu effizientere oder wirksamere 
Vorgehen? 

• Wird das Ausmass des Problems angemessen eruiert? 

• Werden zielführende Massnahmen zur Problemlösung ergriffen? 
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• Ist die Finanzierung ausreichend und sinnvoll geregelt und wird dabei das Verursacher-
prinzip befolgt? 

• Hat der Bund aus den früheren Fällen Lehren gezogen, die er für die Bewältigung neuer 
Fälle anwenden kann? 

1.3 Prüfungsumfang und -grundsätze 
Die Prüfung wurde von Jean-Marc Stucki (Revisionsleiter), Martin Hauri, Patrik Lüthi und 
Marco Roschi unter der Federführung von Prisca Freiburghaus durchgeführt. Die Prüfung 
dauerte mit Unterbrüchen vom 20. März bis 8. Dezember 2023.  

Der vorliegende Bericht berücksichtigt nicht die weitere Entwicklung nach der Prüfungs-
durchführung.  

Die EFK prüfte nicht im Sinn einer Compliance-Prüfung den Vollzug einschlägiger Rechts-
vorschriften wie z. B. das Chemikalienrecht oder die Altlastenverordnung. Die EFK fokus-
sierte sich bei ihren Fallstudien auf die problematischen Stoffe Asbest, Dioxin, PCB, PFAS, 
Quecksilber und Radium. Den Vollzug des Pflanzenschutzmittelrechts und des Biozidpro-
dukterechts (Inverkehrbringung von Produkten, Überwachung der Anwendung von Produk-
ten) hat die EFK ausgeklammert. Die EFK geht zudem bezüglich des Umgangs mit proble-
matischen Stoffen nicht spezifisch auf den Schutz der Arbeitnehmenden ein.  

1.4 Unterlagen und Auskunftserteilung 
Die notwendigen Auskünfte wurden der EFK vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW), 
vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), vom Bundesamt für 
Umwelt (BAFU) und vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) umfassend und zuvorkommend 
erteilt. Die gewünschten Unterlagen standen dem Prüfteam vollumfänglich zur Verfügung. 

Die EFK stützte sich auf die Strategie Chemikaliensicherheit. 

1.5 Schlussbesprechung 
Die Schlussbesprechung fand am 1. März 2024 statt. Teilgenommen haben: Die Direktorin 
des BAFU, die Abteilungsleiterin Boden und Biotechnologie des BAFU, der Abteilungsleiter 
Luftreinhaltung und Chemikalien des BAFU, der Abteilungsleiter Chemikalien des BAG, der 
Vizedirektor/Abteilungsleiter Lebensmittel und Ernährung des BLV, der stellvertretende 
Leiter des Fachbereichs Nachhaltiger Pflanzenschutz und Sorten des BLW, der Risk Manager 
der EAWAG, die stellvertretende Leiterin des Leistungsbereichs Gesundheitsschutz am Ar-
beitsplatz des SECO, der Ressortleiter Arbeit und Chemikalien des SECO. 

Seitens der EFK nahmen die Mandatsleiterin, die Federführende und der Revisionsleiter 
teil.  

Die EFK dankt für die gewährte Unterstützung und erinnert daran, dass die Überwachung 
der Empfehlungsumsetzung den Amtsleitungen bzw. den Generalsekretariaten obliegt. 

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE  
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2 Die Zuständigkeiten sind nachvollziehbar 
festgelegt 

Zuständigkeiten in der Bundesverwaltung 

Die Zuständigkeiten in der Bundesverwaltung für den Umgang mit «problematischen Stof-
fen» sind wie folgt festgelegt: 

Chemikalien3 4 Departementsübergreifender Vollzug Che-
mikalienrecht 

Pflanzenschutzmittel Departementsübergreifender Vollzug 
Pflanzenschutzmittel 

Chemikalien mit ionisierender Strahlung 
(Radioaktivität) 

Bundesamt für Gesundheit (BAG)  

Bundesamt für Lebensmittel und Veterinär-
wesen (BLV) für Rückstände in Lebensmit-
teln 

Kernanlagen: Eidg. Nuklearsicherheitsin-
spektorat (ENSI) 

Chemikalien in Lebensmitteln, Kosmetika Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und 
Veterinärwesen (BLV) 

Arznei- und Heilmittel Swissmedic 

Chemikalien in Futtermitteln und Düngern Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 

Chemikalien in Waffen und Munition5  Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) 

Chemikalien am Arbeitsplatz Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) für 
den Schutz der Arbeitnehmenden in  
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen 
Unfallversicherungsanstalt (SUVA) 

Umweltmedien Boden, Wasser und Luft Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

Chemikalien sind chemische Stoffe oder Zubereitungen, die aus zwei oder mehreren Stof-
fen bestehen. Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte enthalten spezielle (Wirk-)Stoffe 
und Zubereitungen, die dazu bestimmt sind, Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse vor Schad-
organismen zu schützen oder deren Einwirkung vorzubeugen bzw. Schadorganismen abzu-
schrecken, unschädlich zu machen, zu zerstören oder in anderer Weise zu bekämpfen. 

Die Zuständigkeiten decken die Inverkehrbringung von neuen Stoffen, die Überwachung 
von verwendeten Stoffen und die Entsorgung ab. Für die Inverkehrbringung sowie die Über-
wachung gibt es im departementsübergreifenden Vollzug Standardabläufe.  

 
3  Ohne Chemikalien, die als Lebensmittel, Kosmetika, Arzneimittel, Heilmittel, Futtermittel, Waffen und Munition oder 

Abfälle gelten. 
4  Siehe Strategie Chemikaliensicherheit für den departementsübergreifenden Vollzug des Chemikalienrechts vom 30. 

Oktober 2017 bzw. Strategie Chemikaliensicherheit für den departementsübergreifenden Vollzug des Chemikalien-
rechts 2023–2027 vom 29. Juni 2023 

5  Siehe Verordnung über die Kontrolle von Chemikalien mit ziviler und militärischer Verwendungsmöglichkeit, SR 
946.202.21 
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Zuständigkeiten im Produktelebenszyklus von Chemikalien 

Im Rahmen des Produktelebenszyklus (siehe Abbildung 1) eines Stoffs bzw. einer Chemika-
lie fallen den beteiligten Akteuren verschiedene Rechte und Pflichten zu.  

 

 
 

Abbildung 1: Produktelebenszyklus eines Stoffs (Quelle: EFK) 

Herstellerinnen und gleichgestellte Importeurinnen 

Die Herstellerinnen bzw. die den Herstellerinnen gleichgestellten Importeurinnen sind u. a. 
vor dem Inverkehrbringen des Stoffs bzw. der Chemikalie für die Einhaltung der Selbstkon-
trollpflichten sowie Anmeldungs- und Meldepflichten (in das Schweizer Produkteregister) 
gemäss schweizerischem Chemikalienrecht verantwortlich. Im Rahmen ihrer Selbstkon-
trollpflichten haben sie sicherzustellen, dass der Stoff bzw. die Chemikalie während sei-
nes/ihres gesamten Produktelebenszyklus das Leben oder die Gesundheit des Menschen 
oder die Umwelt nicht gefährden.  

Es gibt auch Stoffe wie Dioxine, die aufgrund technischer Prozesse (Verbrennung) in die 
Umwelt gelangen. 

Anwender 

Die Anwender sind für eine sachgemässe (d. h. den Vorgaben der Herstellerin entspre-
chende) Handhabung und Verwendung der Stoffe bzw. Chemikalie verantwortlich. Gemäss 
der Verordnung zum Register über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer 
von Abfällen und Schadstoffen in Abwasser (Pollutant Release and Transfer Register, 
PRTR-V) unterliegt die Freisetzung von Stoffen einer Meldepflicht, wenn sie einen pro Stoff 
festgelegten Schwellenwert übersteigt. Das BAFU führt das SwissPRTR-Register (siehe Ab-
bildung 2), woraus ersichtlich ist, wer, wann, wo Stoffe über dem festgelegten Schwellen-
wert freisetzte. Die Meldepflicht gilt für rund 90 Schadstoffe, welche die internationale Ge-
meinschaft im Jahr 2001 als emissionsrelevant identifiziert hat.  

 

Abbildung 2: Schadstoff-Freisetzungen (SwissPRTR), Quelle: map.geo.admin.ch, BAFU 
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Bundesverwaltung 

Das Schweizer Chemikalienrecht unterscheidet zwischen neuen Stoffen und alten Stoffen, 
die bereits in der EU in Verkehr und bei der Europäischen Chemikalienagentur registriert 
sind. Die Bundesverwaltung ist für die Prüfung der Anmeldung neuer Stoffe, die Überprü-
fung der Selbstkontrolle der Herstellerin (bei Stoffen und Zubereitungen) sowie das Verbot 
oder die Beschränkung der Verwendung bestimmter Stoffe zuständig. Daneben führt die 
Bundesverwaltung gestützt auf die Meldepflicht der Herstellerin ein Produkteregister aller 
in der Schweiz im Verkehr befindlicher (gefährlicher) Stoffe und Zubereitungen (inkl. Alt-
stoffe), das u. a. deren Verwendungszweck und Gefahreneinstufung umfasst. Die behördli-
che Prüfung der Anmeldung eines neuen Stoffs umfasst eine schutzzielbezogene Risikoana-
lyse, die auf den von der Anmelderin/Herstellerin eingereichten Unterlagen abstellt.  

Für Chemikalien, von denen unvertretbare Risiken für die Gesundheit und die Umwelt aus-
gehen, erlässt der Bundesrat stoffspezifische Verbote oder Beschränkungen (vgl. Verord-
nung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefährlichen Stof-
fen, Zubereitungen und Gegenständen [ChemRRV], SR 814.81). Dies geschieht aufgrund ei-
ner nationalen Risikobeurteilung (im Rahmen der Überprüfung der Selbstkontrolle), eines 
autonomen Nachvollzugs von EU-Regulierungen oder der Umsetzung internationaler Kon-
ventionen. 

Für den departementsübergreifenden Vollzug Chemikalienrecht sind das BAG, das BLV, das 
SECO, das BAFU und das BLW zuständig. Die Zusammensetzung ergibt sich aus den Zustän-
digkeiten für die aus der BV abgeleiteten Schutzziele: 

BAG, BLV Schutz der menschlichen Gesundheit 

SECO Sicherheit der beruflichen Verwenderinnen und Verwender von Chemikalien 

BAFU Schutz der Umwelt und mittelbarer Schutz der menschlichen Gesundheit 

BLW Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen. 

Die gemeinsame Anmeldestelle Chemikalien (ASChem) von BAG, BAFU, und SECO ist dem 
BAG administrativ zugewiesen. Jeder in Verkehr gebrachte Stoff ist im Register zu melden, 
unabhängig von der Menge. Die ASChem funktioniert im Anmeldeverfahren als Koordinati-
onsstelle für die beteiligten Bundesämter und das SECO sowie als «Single Point of Contact» 
gegen aussen.  

Im «Produkteregister Chemikalien» der ASChem sind rund 234 000 Stoffe und Zubereitungen 
als «im Verkehr» gelistet. Die Zubereitungen basieren ihrerseits auf rund 31 000 Stoffen.  

In der Regel werden die in der Schweiz in Verkehr gebrachten Stoffe auch in der EU ver-
marktet und sind deshalb bereits bei der Europäischen Chemikalienagentur (unter Vorlage 
der entsprechenden toxikologischen und ökotoxikologischen Tests) registriert. Sie gelten in 
der Schweiz als Altstoffe und können in Selbstkontrolle (unter Berücksichtigung der bei der 
ECHA zugänglichen Sicherheitsdaten) in Verkehr gebracht werden. Seit der diesbezüglichen 
Anpassung des Chemikalienrechts im März 2022 sind deshalb bei der Anmeldestelle nur 
noch wenige Anmeldungen für Neue Stoffe eingereicht worden. 

Für die Umweltbeobachtung betreibt der Bund, insbesondere das BAFU, verschiedene 
Messnetze in Zusammenarbeit mit den Kantonen und den nationalen Forschungsanstalten, 
welche verschiedenste Umweltschadstoffe und die Radioaktivität (BAG, Bundesamt für Be-
völkerungsschutz, Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat) in Luft, Wasser und Bo-
den abdecken.  
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Der Bund ist gestützt auf das Umweltschutz-, Gewässerschutz-, Landwirtschafts- oder Le-
bensmittelgesetz für die Festlegung von Grenz- bzw. Höchstwerten (Lebens- und Futtermit-
tel für Stoffe in den verschiedenen Umweltkompartimenten sowie in Lebens- und Futter-
mitteln verantwortlich und macht Vorgaben betreffend die Entsorgung von Stoffen und die 
Sanierung von mit Schadstoffen belasteten Standorten. Er erlässt z. B. aufgrund internatio-
naler Abkommen stoffbezogene Einschränkungen und Verbote.  

Für neue Stoffe hat die Bundesverwaltung einen Anmeldeprozess etabliert – hingegen fehlt 
ein systematisches Verfahren für den Umgang mit Stoffen, die sich z. B. nach der Vermark-
tung als problematisch für die Umwelt und für den Menschen erweisen.  

Der Bund wacht über den Vollzug des Umweltschutzgesetzes.  

Kantone 

Während der Phase «Anwendung» beaufsichtigen die Kantone die Einhaltung des schwei-
zerischen Chemikalienrechts. Dies beinhaltet Betriebs- und Produktkontrollen. Der Bund 
und die Kantone liessen 2021 den Vollzug des Chemikalienrechts im Bereich der Marktkon-
trolle evaluieren6. Aus dem Evaluationsbericht geht hervor, dass die meisten Kantone einen 
Grossteil ihrer Ressourcen für Betriebskontrollen bei Herstellerinnen und Importeurinnen 
und für Produktkontrollen von Stoffen und Zubereitungen sowie Biozidprodukten einset-
zen.  

Die Evaluation kommt zum Schluss, dass die Wirksamkeit der Marktkontrollen wegen feh-
lender Zielvorgaben und geeigneter Indikatoren nicht beurteilbar ist. Die Kantone vollzie-
hen das Umweltschutzgesetz. Dies beinhaltet den Katastrophenschutz bei Anlagen, die bei 
ausserordentlichen Ereignissen den Menschen oder seine natürliche Umwelt schwer schä-
digen können, die Umweltverträglichkeitsprüfung von Anlagen, welche die Umwelt erheb-
lich belasten können, deren Sanierung sowie den Schallschutz an Gebäuden und die Ent-
sorgung von Abfällen. Bund und Kantone führen Erhebungen über die Umweltbelastung 
durch. 

Die EFK führte keine Prüfungshandlungen bei den Kantonen durch. 

Beurteilung 

Die Zuständigkeiten sind aus Sicht der Schutzziele gemäss BV und über den gesamten Pro-
duktelebenszyklus von Stoffen nachvollziehbar festgelegt. Problematisch ist die Aufarbei-
tung jener Stoffe, die bereits vor der Modernisierung des europäischen und schweizeri-
schen Chemikalienrechts in Verkehr gebracht wurden. In Anlehnung an den Anmeldepro-
zess für neue Stoffe sollte auch ein Prozess für den Umgang mit Stoffen, die in der Umwelt, 
in der Biota, in Lebensmitteln oder im Menschen in Erscheinung treten, definiert werden. 
Dies hätte den Vorteil, dass die Erarbeitung von Massnahmen rascher und koordinierter 
erfolgen könnte.  

Empfehlung 1 (Priorität 1)  

Die EFK empfiehlt dem BAFU, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Verwaltungseinhei-
ten (BAG, BLW, BLV, SECO) einen standardisierten Prozess für die Adressierung von proble-
matischen Stoffen in Umweltmedien, in Biota und im Menschen zu etablieren. Dies mit dem 
Ziel, dem Vorsorgeprinzip besser Rechnung zu tragen.  

 
6  Evaluation des Vollzugs des Chemikalienrechts im Bereich der «Marktkontrolle» vom 14. Juli 2021, INFRAS 



 

EFK-23489 | inkl. Stellungnahmen | 14. Mai 2024 26 

Die Empfehlung ist akzeptiert. 

Stellungnahme des BAFU 

Die Empfehlungen 1, 2 und 6 müssen im Zusammenhang geprüft werden. Der Prozess von 
Forschung, Problemerkennung, Regulierung, Vollzug, Umweltbeobachtung inkl. den inter-
nationalen Aspekten ist etabliert. Für das Inverkehrbringen von Stoffen gelten Vorschriften 
für Selbstkontrolle, Informations- und Meldepflichten sowie Beschränkungen und Verbote. 
Diese werden regelmässig angepasst, insbesondere zum autonomen Nachvollzug von EU-
Recht zwecks Sicherstellung des gleichen Schutzniveaus und Verhinderung von Handels-
hemmnissen. Die Umweltbeobachtung erfolgt mit diversen Messnetzen in den Umwelt-
medien. Das BAG hat einen Pilotversuch zur Gesundheitsstudie durchgeführt und prüft nun 
das weiterführende langfristige Human-Biomonitoring. Das BAFU wird mit den betroffenen 
Verwaltungseinheiten weitere Prozessoptimierungen prüfen.  
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3 Wichtige Grundlagen für die Erhebung 
des Ausmasses des Problems fehlen 

Internationale Zusammenarbeit 

Dass ein Stoff in den Umweltmedien, in den Biota oder im Menschen die Erreichung der 
Schutzziele gefährdet, wird häufig zufällig aufgrund von Forschungsarbeiten im In- oder 
Ausland entdeckt. Je nach Stoff ist der anteilsmässige Eintrag aus ausländischen Quellen in 
die Umwelt auf schweizerischem Territorium grösser als der aus inländischen Quellen (z. B. 
persistente Stoffe durch Luftverfrachtung). 

Der internationale Austausch der am Vollzug des schweizerischen Chemikalienrechts betei-
ligten Verwaltungseinheiten bildet ein wesentliches Element der Früherkennung von Risiken.  

Da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist, ist sie, wenn überhaupt, nur informell in den die 
Entscheidungen vorbereitenden technischen Gremien vertreten. Weder die einzelnen Äm-
ter noch das Eidgenössische Departement für ausländische Angelegenheiten (EDA) verfü-
gen über eine Gesamtübersicht, wo und wie die Schweiz ihr Wissen in die Gremien der EU, 
der OECD und der UNO einbringt und erweitert.  

In der EU registrierte Stoffe können in der Schweiz direkt mit Meldung in das schweizerische 
Produkteregister Chemikalien in Verkehr gebracht werden. Die Schweiz vollzieht Beschrän-
kungen und Verbote der EU für bestimmte Stoffe nach. So kann ein mit der EU vergleich-
bares Schutzniveau in der Schweiz erreicht werden, ohne dass Handelshemmnisse im Sinn 
des Bundesgesetzes über die technischen Handelshemmnisse (THG) entstehen. Gemäss 
THG sind technische Regelungen, die den Warenaustausch zwischen der EU und der 
Schweiz behindern könnten, zu vermeiden. Um zu verhindern, dass in der Schweiz ein Prob-
lem entsteht, sind abweichende Verwendungen anzugeben und eine Anmeldung wird ver-
langt, wenn die in der Schweiz in Verkehr gebrachte Menge grösser als die in der EU re-
gistrierte Mengenkategorie ist.  

Beurteilung 

Der internationale Austausch ist zentral zur Früherkennung von Risiken für die schweizeri-
sche Umwelt sowie im Rahmen der Lösungssuche, an der Universitäten, Hochschulen und 
Forschungsanstalten beteiligt sind. Die Schweiz vollzieht das europäische Chemikalienrecht 
nach. Vorderhand kann sie sich jedoch vorgängig im Entscheidungsprozess der EU mit kon-
kreten Beiträgen informell einbringen – die Erfolgschancen sind je nach Gremium unter-
schiedlich.  

Monitoring 

Das BAFU betreibt in Kooperation mit den Forschungsanstalten EAWAG, EMPA und Ag-
roscope sowie den Kantonen Messnetze zur Beobachtung der Entwicklung der Schadstoff-
belastung. Damit verfolgt das BAFU den Zustand und die Entwicklung der Umweltmedien 
Boden, Wasser und Luft. Die Messnetze zur Umweltbeobachtung erfassen die Belastung 
mit persistenten problematischen Schadstoffen noch nicht umfassend, sondern bisher vor 
allem punktuell z. B. für Studien. Lücken bestehen insbesondere bei den Biota und beim 
Menschen. Am weitesten ausgebaut ist die Beobachtung des Bodens (Nationale Bodenbe-
obachtung, NABO).  
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Weder bestehen für die ausgewählten problematischen Stoffe in allen Umweltmedien 
Grenzwerte oder Höchstwerte noch wird die Belastung derer systematisch überwacht. Ob 
ein Grenzwert in einem Umweltmedium sinnvoll ist, ist vom Verhalten des Stoffs in den 
verschiedenen Umweltmedien abhängig.  

Das BAG ermittelt die Strahlenexposition der Bevölkerung basierend auf den Resultaten des 
nationalen Probenahme- und Messprogramms zur Überwachung der Radioaktivität in der 
Umwelt7.  

Die Schweiz ratifizierte am 6. Mai 1983 das internationale Übereinkommen über weiträu-
mige grenzüberschreitende Luftverunreinigung. Artikel 8 des Übereinkommens sieht unter 
anderem einen Informationsaustausch über luftverunreinigende Stoffe vor. In Artikel 9 
«betonen die Vertragsparteien die Notwendigkeit der Durchführung des bestehenden Pro-
gramms über die Zusammenarbeit bei der Messung und Bewertung der weiträumigen 
Übertragung von luftverunreinigenden Stoffen in Europa» (European Monitoring and Eva-
luation Programme, EMEP). Darauf basierend meldet die Schweiz regelmässig dem EMEP 
Centre on Emission Inventories and Projections (CEIP) and European Topic Centre on Air 
and Climate Change (ETC/ACC) modellbasiert die PCB-Emissionen in die Luft. Das CEIP pu-
bliziert diese Informationen im Bericht «Technical Annual Status Report (Stage I) of CLRTAP 
Inventory Review for Switzerland.  

Die Entwicklung von Grundlagen für ein systematisches Langzeit-Monitoring von persisten-
ten Schadstoffen und Schwermetallen in Organismen und Umweltmedien ist ein prioritäres 
Thema im Forschungskonzept Umwelt 2021–2024 des BAFU. Gemäss dem Schweizerischen 
Implementierungsplan für die Umsetzung der POP-Konvention vom April 2006 stammt die 
Kontamination sämtlicher Umweltmedien mit PCB überwiegend aus diffusen offenen Quel-
len und aus der Luft (atmosphärischer Transport über lange Distanzen).  

Das BAG verfolgt ein nationales Humanbiomonitoring-Projekt mit dem Ziel, die Belastung 
des Menschen mit Schadstoffen systematisch zu erheben. Im August 2023 schloss das BAG 
die Pilotphase der schweizerischen Gesundheitsstudie ab.  

Massenspektrometer erlauben, in Umweltmedien und in Proben aus Organismen nach ei-
nem breiten Spektrum von Stoffen zu suchen (sog. non-target-screening). Das BAFU und 
Baden-Württemberg betreiben an der Rheinüberwachungsstelle in Weil am Rhein Messinf-
rastrukturen, um nach bekannten und unbekannten problematischen Stoffen im Rheinwas-
ser zu suchen.  

Produzentinnen und Herstellerinnen sind für sichere Lebensmittel verantwortlich. Das BLV 
seinerseits betreibt die «Früherkennung für die Sicherheit von Lebensmitteln» (FRESIL). Da-
mit verfolgt das BLV das Ziel, potenzielle Gefahren von Lebensmitteln für die Gesundheit zu 
identifizieren und zu beurteilen. Treten problematische Stoffe in Lebensmitteln auf, befin-
den sie sich allerdings längst in den verschiedenen Umweltmedien.  

Beurteilung 

Es fehlen oftmals die Grundlagen (Kenntnisse der Belastungssituation pro Umweltmedium, 
in den Biota und im Menschen), um bei problematischen Stoffen wirksame Massnahmen je 
Umweltmedium und für Organismen zu ergreifen.  

Der Grund ist, dass die Vorkommen zu wenig systematisch überwacht werden. Die Rhein-
überwachungsstelle ist ein Modell für eine gute Praxis. 

 
7  Radioaktivität in der Umwelt (admin.ch). 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/strahlung-radioaktivitaet-schall/radioaktivitaet-in-der-umwelt.html


 

EFK-23489 | inkl. Stellungnahmen | 14. Mai 2024 29 

Erst wenn bekannt ist, welcher Stoff in welchem Umweltmedium bzw. in den Biota und 
beim Menschen in welcher Konzentration vorkommt, besteht die Grundlage für eine Risi-
koanalyse. Erst dann ist es möglich, Massnahmen festzulegen. Für eine umfassende Risiko-
bewirtschaftung braucht es deshalb ein Monitoringsystem. Dabei sind auch Synergiepoten-
ziale mit anderen Messnetzen zu nutzen.  

Die EFK begrüsst, dass die betroffenen Verwaltungseinheiten unter der Leitung des BAG 
abklären, welche Voraussetzungen für den Aufbau eines nationalen Humanbiomonitorings 
notwendig sind und einen Antrag an den Bundesrat vorbereiten. 

Empfehlung 2 (Priorität 1)  

Die EFK empfiehlt dem BAFU, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Verwaltungseinhei-
ten (BAG, BLW, BLV, SECO) ein Mindestmass an Beobachtungsstrukturen für problemati-
sche Stoffe in den Umweltmedien, in den Biota und im Menschen aufzubauen, um frühzei-
tig besorgniserregende Konzentrationen zu identifizieren.  

Die Empfehlung ist akzeptiert. 

Stellungnahme des BAFU 

Es gilt die Stellungnahme zu Empfehlung 1. Ab Markteinführung eines Stoffes, der sich spä-
ter als problematisch erweist, kann es Jahre dauern, bis er in Umweltmedien, Biota oder im 
Menschen nachgewiesen wird. Mögliche Risiken müssen viel früher erkannt und ggf. redu-
ziert werden. Das BAFU anerkennt, dass das humane Biomonitoring wie in der Schweizer 
Gesundheitsstudie vorgesehen etabliert werden sollte, um die Belastungssituation der 
Schweizer Bevölkerung mit problematischen Stoffen zu kennen und Massnahmen im Sinne 
des Zyklus ergreifen zu können. Der vorgeschlagene Aufbau einer Umweltprobenbank ist 
grundsätzlich zu begrüssen. Eine Probenbank dient dazu, frühere und aktuelle Belastungen 
mit Stoffen von Biota zu erkennen, was ein zielgerichtetes Handeln in der Vor- und Nach-
sorge ermöglicht. So können Probleme erkannt werden, bevor Konzentrationen problema-
tischer Stoffe zu Gesundheits- oder Umweltschäden führen. Das BAFU wird die Machbar-
keit prüfen und wenn möglich einen Konzeptentwurf vorbereiten. Die Problemerkennung 
sollte allerdings - wie allfällige Massnahmen - möglichst nahe an der Quelle und nicht erst 
«end of pipe» erfolgen. Der Aufbau und der kontinuierliche Betrieb von Beobachtungssys-
temen gehen mit einem nicht unwesentlichen Bedarf an finanziellen und personellen Res-
sourcen einher. 

Register über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer von Abfällen und 
Schadstoffen in Abwasser 

Das BAFU führt das SwissPRTR. Gemäss der PRTR-V liefert das Register der Öffentlichkeit 
Informationen über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer von Abfällen und 
Schadstoffen in Abwasser. Das Register ist nicht Teil der Umweltbeobachtungsinfrastruk-
tur. Es dient der Information der interessierten Anspruchsgruppen. 

Im Bereich Chemikalien verwendet das BAFU z. B. folgende Indikatoren: Freisetzung von 
Benzol und Zink aus Betrieben, Transfer von halogenierten organischen Verbindungen aus 
Betrieben, Verbrauch teilhalogenierter Fluorkohlenwasserstoffe.  
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Beurteilung 

Das Register über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer von Abfällen und 
Schadstoffen in Abwasser sollte für die Identifikation von Risiken genutzt werden (siehe 
dazu Empfehlung 3). 

Risikoanalyse 

Bei der Anmeldung neuer Stoffe müssen die Herstellerin und Importeurin eine Risikoana-
lyse bei der ASChem einreichen. Daneben befassen sich die zuständigen Verwaltungsein-
heiten auch mit der Überprüfung von alten Stoffen, die von den Herstellerinnen in Selbst-
kontrolle in Verkehr gebracht werden. Dabei untersuchen sie stichprobenartig (risikoorien-
tiert), ob die Herstellerin ihren Beurteilungspflichten nachkommen und von den in Verkehr 
gebrachten Chemikalien (Stoffen und Zubereitungen) keine unannehmbaren Risiken für 
Umwelt und Gesundheit ausgehen. 

Mit zunehmender Eintragungsdauer in die Umweltmedien nimmt das Schadenspotenzial 
zu. Art. 44 der Chemikalienverordnung verlangt von der Herstellerin eine Neubeurteilung 
der Anmeldung, wenn neue Erkenntnisse vorliegen.  

Das Institute for Chemical and Bioengineering der ETH Zürich und das Institut für ange-
wandte Ökologie publizierten 2012 eine Studie, wie viele Stoffe die Kriterien der POP-Kon-
vention erfüllen. Aus einer Grundlage von 93 144 Stoffen erfüllten 510 Stoffe diese Krite-
rien. Bei 10 Stoffen handelt es sich um Chemikalien mit einem grossen Produktionsvolumen 
(High Production Volume Chemicals HPVC).8  

Das BLW erfasst und priorisiert mögliche Risiken aufgrund problematischer Stoffe für den 
Bereich der landwirtschaftlichen Produktion (Primärproduktion und Futtermittel).  Auf 
Stufe Bund fehlt eine übergeordnete Risikoanalyse der problematischen Stoffe.  

Das schweizerische Produkteregister Chemikalien wird für die Prüfung der Selbstkontrolle 
der Herstellerin und Importeurin verwendet. Für eine umfassende Analyse der registrierten 
Stoffe und Produkte mit Quantitativen-Struktur-Wirkungsbeziehungs-Modellen9 enthält 
das Produkteregister zu wenig Informationen. Deshalb durchsucht keine der involvierten 
Verwaltungseinheiten systematisch mit Quantitativen-Struktur-Wirkungsbeziehungs-Mo-
dellen das Produkteregister Chemikalien nach problematischen Stoffen und leitet darauf 
basierend weitere Massnahmen ein. Das Produkteregister der Europäischen Chemika-
lienagentur (ECHA) verfügt über die entsprechenden Informationsgrundlagen. 

Die problematischen Stoffe beeinträchtigen die natürlichen Ressourcen von Menschen 
und Tieren und können sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Das Schadenspotenzial 
von problematischen Stoffen ist aufgrund der Persistenz sowohl für heutige als auch für 
zukünftige Generationen volkswirtschaftlich relevant. Beispielsweise schätzt eine Studie 
des Nordic Council of Ministers10 die jährlichen Gesundheitskosten für die nordischen 
Länder allein wegen PFAS auf 2,8 bis 4,6 Milliarden Euro und für den EWR-Raum auf 52 

 
8  How many persistent organic pollutants should we expect? Scheringer, Strempel, Hukari, Ng, Blepp, Hungerbuhler, 

2012. 
9  Wirkstoffdesign, Entwurf und Wirkung von Arzneistoffen, Gerhard Klebe: «Mit quantitativen Struktur-Wirkungsbe-

ziehungen wird versucht, Zusammenhänge zwischen chemischen Strukturen und biologischer Wirkung zu erfassen 
und zu beschreiben». 

10  The cost of inaction, a Socioeconomic analysis of environmental and health impacts linked to exposure to PFAS, 
17.3.2019, Secretary of the Nordic Council of Ministers, Nordic Working Group for Chemicals, Environment, and 
Health (NKE). 
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bis 84 Milliarden Euro. Für die nordischen Länder ergibt dies Kosten von ca. 103–169 Euro 
pro Jahr pro Einwohner. Dabei sind die Kosten für Umwelt- und Infrastruktursanierungen 
nicht eingerechnet.  

Die Verwendung von Perfluoroctansulfonsäure (PFOS), ein Stoff, der zur Gruppe der PFAS 
gehört, ist in der Schweiz seit 2011 stark eingeschränkt und der Ausstieg aus der Verwen-
dung ist fast abgeschlossen.  

Beurteilung 

Neben dem grossen Nutzen besteht ein nicht abschätzbares, generationenübergreifendes 
Schadenspotenzial beim Einsatz von Chemikalien für Umwelt und Mensch. Aus diesem 
Grund sollten die am Vollzug des schweizerischen Chemikalienrechts beteiligten Verwal-
tungseinheiten dem Vorsorgeprinzip noch besser gerecht werden. Sie sollten periodisch 
eine systematische Risikoanalyse bei bereits in Verkehr gebrachten Stoffen oder Stoffgrup-
pen durchführen. 

Empfehlung 3 (Priorität 1)  

Die EFK empfiehlt dem BAFU, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Verwaltungseinhei-
ten (BAG, BLW, BLV, SECO) die Risikoanalyse bei bereits in Verkehr gebrachten Stoffen oder 
Stoffgruppen unter Berücksichtigung von Erkenntnissen auf internationaler Ebene auszu-
bauen. 

Die Empfehlung ist akzeptiert. 

Stellungnahme des BAFU 

Eine periodische und systematische Risikoanalyse über alle Stoffe ist nicht umsetzbar. Um-
fassende Risikobeurteilungen sind aufwändig und sollten in internationaler Zusammenar-
beit angegangen werden können (EU, OECD etc.). Die Chemikalienregulierung stellt inhä-
rent sicher, dass neuste Erkenntnisse einfliessen. Neubeurteilungen von Stoffen sind recht-
lich vorgesehen, sobald es neue Erkenntnisse gibt. Das BAFU wird mit den betroffenen Ver-
waltungseinheiten prüfen, inwieweit die Risikobeurteilung von in Verkehr gebrachten Stof-
fen (z.B. Überprüfung der Selbstkontrolle) ausgebaut werden kann. Die Möglichkeiten wer-
den insbesondere von der Verfügbarkeit von Datengrundlagen und Informationen abhän-
gen und eine Priorisierung von Stoffen bedingen.  
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4 Vorbeugen ist besser als heilen – es fehlen 
zielführende Massnahmen 

Verbote, Einschränkungen, Information Betroffener – Massnahmen für in Verkehr 
gebrachte problematische Stoffe  

Die OECD publizierte 2022 den Bericht «Government Risk Management Approaches Used 
for Chemicals Management». Dieses Dokument bietet eine Synthese der verschiedenen Ri-
sikomanagementansätze und -optionen, die von den Regierungen der OECD-Mitgliedslän-
der beim Risikomanagement von Chemikalien verwendet werden. Die Ansätze reichen von 
staatlichen Regulierungsmassnahmen, die auf Befehl und Kontrolle beruhen, bis hin zu po-
litischen Ansätzen, die darauf abzielen, Anreize für eine Verhaltensänderung zu schaffen. 
Sie sollen die sichere Verwendung von Chemikalien ermöglichen und deren ordnungsge-
mässe Handhabung gewährleisten. Die OECD weist in ihrem Bericht darauf hin, wie wichtig 
es ist, die definierten Massnahmen durchzusetzen und deren Wirksamkeit zu messen.  

Die «Strategie Chemikaliensicherheit 2017» wurde im Herbst 2023 durch die «Strategie 
Chemikaliensicherheit 2023 – 2027» abgelöst. Neu enthält diese neun Ziele und 30 Mass-
nahmen, die gegenüber der alten Strategie teilweise angepasst wurden. 

Mit dem Chemikalienmanagement des Bundes wird die Erreichung der Schutzziele unter 
Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips über den gesamten Lebenszyklus eines Stoffs geför-
dert. Im Anhang 3 des vorliegenden Berichts hat die EFK die Massnahmen und deren mög-
liche Wirkung abgebildet.  

Die EFK hat für ausgewählte problematische Stoffe Fallstudien durchgeführt. Diese Fallstu-
dien bestätigen, dass die für den Vollzug des schweizerischen Chemikalienrechts verant-
wortlichen Ämter die Massnahmen analog der OECD anwenden. Die Ämter ergreifen die 
Massnahmen – konkret Verbote, Grenzwerte, Einschränkungen, Informationskampagnen – 
risikoorientiert pro Stoff oder Stoffgruppe und je Umweltmedium. Dabei spielen das Ver-
halten des Stoffs in der Umwelt11 und seine Wirkung darin eine wesentliche Rolle. Die Mas-
snahmen reduzieren die Eintragungsmengen in die Umwelt, (z. B. beim Quecksilber) oder 
die Aufnahmemenge durch den Menschen (z. B. bei PCB).  

Für einzelne Stoffe haben die Ämter einen Aktionsplan erarbeitet. In der Strategie zur Che-
mikaliensicherheit 2017 waren noch Aktionspläne für Pflanzenschutzmittel und syntheti-
sche Nanomaterialien erwähnt. Der Aktionsplan für Radium stützt sich auf die Strahlen-
schutzgesetzgebung.  

Der Bundesrat oder das Parlament können die Lancierung eines Aktionsplans beschliessen. 
Es gibt keine Kriterien, ab wann ein nationaler Aktionsplan für einen problematischen Stoff 
zu implementieren ist. Während der Prüfung diskutierte der Steuerungsausschuss der am 
Vollzug des schweizerischen Chemikalienrechts beteiligten Verwaltungseinheiten, ob für 
PFAS ein nationaler Aktionsplan erstellt werden soll. Mit dem Bericht zum Postulat 22.4585 
«Aktionsplan zur Reduktion der Belastung von Menschen und Umwelt durch langlebige 
Chemikalien» soll dies beantwortet werden.  

 

 
11  Z. B. reichert sich nicht jeder problematische Stoff gleich stark im Umweltmedium «Boden» an.  
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Für den Umgang mit PCB gibt es einen Bericht mit Massnahmen, um die Aufnahme über 
Futtermittel bei Nutztieren zu reduzieren – Lebensmittel tierischer Herkunft sind für den 
Menschen die Hauptquelle für die Aufnahme von PCB. Im nationalen Implementierungs-
plan (NIP) für die Umsetzung des POP-Abkommens in der Schweiz vom April 2006 fehlt die 
Thematik PCB-Aufnahme über Nutztiere. Die zweite wesentliche Aufnahmequelle von PCB 
durch den Menschen ist die Innenraumluft. PCB gelangt durch Ausdampfung in die Innen-
raumluft. Hier gibt es bloss empfohlene Sanierungsgrenzwerte des BAG. Obwohl aus dem 
NIP Folgendes hervorgeht: «Fugendichtstoffe stellen langfristige diffuse Quellen für PCB 
dar. Das in diesen Materialien vorhandene PCB-Inventar ist groß genug, um über einen sehr 
langen Zeitraum erhöhte PCB-Konzentrationen in der Innenraumluft aufrechtzuerhal-
ten.»12 Weitere ergriffene Massnahmen umfassen die Information von Fachkreisen und be-
sondere Vorgehensweisen im Sanierungsfall von betroffenen Standorten (Asbest, PCB, Ra-
dium). 

Beurteilung 

Die von den Ämtern ergriffenen Massnahmen zeigen Wirkung. Obwohl z. B. der globale 
Verbrauch von Quecksilber hoch ist, nimmt die in der Schweiz verwendete und in die Um-
welt eingetragene Menge kontinuierlich ab. Die Massnahmen fokussieren auf das Umwelt-
medium, wo die grösste Wirkung erzielt werden kann. Mit dem Aktionsplan Radium konnte 
die radioaktive Strahlung in Liegenschaften reduziert werden.  

Anreize für Nachhaltige Chemie  

Die «Strategie Chemikaliensicherheit» enthält das Ziel Nr. 4 «Nachhaltige Chemie: Die 
Grundprinzipien der Nachhaltigen Chemie werden bei der Herstellung, Verwendung und 
Entsorgung von Produkten sowie bei der Entwicklung neuer Verfahren und Produkte be-
achtet.» Dazu gibt es die Massnahme Nr. 9 «Förderung Nachhaltige Chemie», die aus sechs 
einzelnen Massnahmen besteht. Eine davon verlangt die Schaffung eines Anreizsystems für 
den «Safe-by-Design»-Ansatz für neue Chemikalien. «Safe-by-Design» heisst, dass schon 
bei der Produktentwicklung auf die Verwendung oder den Einsatz von Stoffen mit proble-
matischen umwelt- oder gesundheitsschädigenden Eigenschaften verzichtet wird. 

Mit dem «Safe-by-Design»-Ansatz könnten zukünftige Umweltschäden aus neuentwickel-
ten Stoffen reduziert oder vermieden werden. Es bestehen verschiedene punktuelle Initia-
tiven im Bereich «Safe-by-Design», an denen die Schweiz auf nationaler und internationaler 
Ebene arbeitet. Die EFK ist im Rahmen der Prüfung auf kein umfassendes Anreizsystem ge-
stossen, das diesen Ansatz wirkungsvoll und auf breiter Front fördert.  

Es gibt kein System, das die Umgehung verbotener Stoffe durch die Entwicklung ähnlicher 
Stoffe mit denselben schädlichen Eigenschaften unterbindet. Ein Beispiel dafür sind PCB 
mit PBT13-Eigenschaften. Diese wurden in vielen Anwendungen durch chlorierte Paraffine 
ersetzt, welche ebenfalls PBT-Eigenschaften aufweisen.  

Die EFK ist auch auf internationaler Ebene auf kein Anreizsystem gestossen, «Safe-by-De-
sign»-Stoffe zu fördern.  

 
12  Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), Swiss National Implementation Plan, First Edition, 

Berne, April 2006, Seite 51, Internet: Stockholm Convention National Implementation Plans (NIPs) (pops.int). 
13  Persistent (die Stoffe werden in der Umwelt nicht oder nur sehr langsam abgebaut), bioakkumulativ (die Stoffe rei-

chern sich in Menschen, Tieren und Pflanzen an) und toxisch (die Stoffe weisen eine erhebliche Giftigkeit für Men-
schen, Tiere und Pflanzen auf). 

https://www.pops.int/Implementation/NationalImplementationPlans/NIPTransmission/tabid/253/
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Beurteilung 

Es fehlen substanzielle Massnahmen auf nationaler und internationaler Ebene, um «Safe-
by-Design»-Stoffe zu fördern.  

Dies könnte z. B. durch spezifische Förderung von Forschung und Entwicklung, Anreize, Ver-
bote oder durch proaktive Information der Nutzenden und Konsumierenden erfolgen. 
Bleibt dies aus, wird die grösste Hebelwirkung verpasst. Sie liegt aus Sicht des Produktele-
benszyklus in der Phase Entwicklung.  

Empfehlung 4 (Priorität 1)  

Die EFK empfiehlt dem BAG, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Verwaltungseinheiten 
(BAFU, BLW, BLV, SECO) Massnahmen zu ergreifen, damit konsequent «Safe-by-Design»-
Stoffe entwickelt und in Verkehr gebracht werden. 

Die Empfehlung ist akzeptiert. 

Stellungnahme des BAG 

Überarbeitete Stellungnahme: Die Empfehlung bestärkt die zuständigen Bundesstellen, 
ihre nationalen und internationalen Aktivitäten bezüglich Safe and Sustainable by Design 
(SSbD) im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Nachdruck weiterzuverfolgen. Künftig wird da-
bei besonderer Fokus auf die Arbeiten in der OECD, im europäischen Forschungsprojekt 
PARC sowie die nationalen Forschungsaktivitäten (vgl. Konferenz SSbD25, Forschungspro-
jekt zur Methodenentwicklung für SSbD in der Schweiz) gelegt werden. Diese schaffen die 
erforderlichen wissenschaftlichen und regulatorischen Voraussetzungen für eine Veranke-
rung des SSbD Konzeptes bei der Produktentwicklung, welche dann international abge-
stimmt implementiert werden müssen. Diese Massnahmen können gegebenenfalls auch 
Weiterentwicklungen der Chemikalienregulierung umfassen, die implizit bereits heute Pro-
dukte mit weniger gefährlichen Chemikalien begünstigt. Die Implementierung von SSbD er-
folgt auf den bestehenden gesetzlichen Grundlagen. mittels nicht-finanzieller Anreize. 
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5 Die Anwendung des Verursacherprinzips ist 
rechtlich zu klären 

Art. 2 USG regelt das Verursacherprinzip wie folgt: «Wer Massnahmen nach diesem Gesetz 
verursacht, trägt die Kosten dafür.» Um es anzuwenden, muss bekannt sein, wem, welche 
Kontamination mit problematischen Stoffen aus welchem Grund zuzurechnen ist. Im Voll-
zug stösst man dabei oft an Erkenntnisgrenzen und aus Praktikabilitätsgründen kommt in 
der Folge häufig das Gemeinlastprinzip zum Tragen. 

Die von der EFK durchgeführten Fallstudien zeigen, dass in den meisten Fällen die aktuelle 
Eigentümerschaft für die Kosten von mit problematischen Stoffen kontaminierten Standor-
ten aufkommt. Unabhängig davon, ob sie die Anwendung beziehungsweise Eintragung des 
problematischen Stoffs tatsächlich verantwortet oder nicht.  

Der Bund beteiligt sich anteilsmässig an der Sanierung von kontaminierten Standorten z. B. 
bei Deponien oder an der PCB-Sanierung von Ökonomiebauten in der Landwirtschaft. Nur 
bei mit Radium belasteten Standorten, die Strahlungswerte von über einem Millisievert pro 
Jahr aufweisen, trägt der Bund die gesamten Sanierungskosten. Zurzeit ist noch unklar, wie 
bei der Sanierung von PFAS-belasteten Standorten verfahren werden soll. 

Neben Sanierungskosten von mit problematischen Stoffen kontaminierten Standorten fal-
len in diesem Zusammenhang Kosten aufgrund von negativen Auswirkungen auf die Ge-
sundheit von Menschen und Tieren an. Diese trägt die Gesellschaft über die Unfall-, Kran-
ken- oder Invalidenversicherungen. Die Herstellerinnen bzw. die Importeurinnen der aus-
lösenden Stoffe beteiligen sich im Einzelfall auf freiwilliger Basis an den Sanierungs- und 
Heilungskosten. Beispielsweise beteiligte sich die Uhrenindustrie mit mehreren hundert-
tausend Franken an den Sanierungskosten der mit Radium belasteten Liegenschaften oder 
die Stiftung Entschädigungsfonds für Asbestopfer unterstützt Betroffene.  

Dies hängt damit zusammen, dass die problematischen Stoffe bei den zuständigen Behör-
den angemeldet wurden. Sofern die Handhabung der Stoffe unter Einhaltung der einschlä-
gigen Vorschriften und Sorgfaltspflichten erfolgte, ist es kaum möglich, bei den Herstelle-
rinnen oder Importeurinnen nachträglich Haftungsansprüche geltend zu machen.  

Ein weiterer Grund liegt in der langen Zeitspanne zwischen der Erkennung der schädlichen 
Wirkung und der Inverkehrbringung des Stoffes. Diese Zeiträume können sich über meh-
rere Generationen erstrecken14. Ausserdem haben die Stoffe aufgrund der nützlichen und 
praktischen Eigenschaften ein weites Anwendungsspektrum, womit deren Isolation/Ein-
grenzung schwierig ist. 

Die bestehende Finanzierung von Sanierungen von kontaminierten Standorten ist darauf 
ausgerichtet, dass die Quelle der Eintragung eindeutig feststellbar ist. Ist dies der Fall, ist 
die Rede von Punktquellen. Eine Deponie ist z. B. eine Punktquelle und in der Altlastenver-
ordnung geregelt.  

Nicht für alle problematischen Stoffe lassen sich die Eintragsquellen in die Umweltmedien 
eindeutig feststellen. Je breiter die Anwendung eines Stoffs, desto mehr Eintragsquellen 
und -wege gibt es. Hier spricht man von diffusen Quellen. Die Eintragungen von PFAS in die 

 
14  Late lessons from early warnings II, European Environment Agency. 

https://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
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Umwelt aus Abrieb von Kleidungsstücken oder mit Teflon beschichteten Pfannen sind Bei-
spiele für diffuse Quellen. Ebenso die Ablagerungen von PCB im Boden via Luftverfrachtung. 

Für die Lösung der Finanzierungsfrage ist die Klärung der Frage, ob die Belastung aus Punkt- 
oder diffusen Quellen stammt, entscheidend. In den einschlägigen Gesetzen sind die Be-
griffe Punkt- und diffuse Quellen nicht definiert und deshalb im Einzelfall festzulegen.  

Je nach Auslegung kann dies für die Eigentümerschaft eines Standortes erhebliche finanzi-
elle Auswirkungen nach sich ziehen.  

Beurteilung 

Aufgrund der durchgeführten Fallstudien kommt die EFK zum Schluss, dass das Verursa-
cherprinzip im engeren Sinn nur ungenügend zum Tragen kommt. Je nach Situation müssen 
allenfalls heutige Eigentümer oder die Allgemeinheit für nicht durch sie verursachte Schä-
den aufkommen. Betreffen die Schäden beispielsweise die menschliche Gesundheit, tragen 
die Versicherer bzw. die Versicherten die Kosten. Je nach Anwendungsbreite eines Stoffs 
und je nach Zeitraum zwischen Inverkehrbringung und Erkennung schädlicher Auswirkun-
gen ist die Eruierung des Verursachers bzw. der Verursacherin erschwert.  

Empfehlung 5 (Priorität 1) 

Die EFK empfiehlt dem BAFU, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Verwaltungseinhei-
ten (BAG, BLW, BLV, SECO) zu prüfen, wie das Verursacherprinzip künftig zu gestalten ist, 
damit sich die Herstellerinnen und Importeurinnen finanziell an der Behebung von Schäden 
beteiligen müssen.  

Die Empfehlung ist akzeptiert. 

Stellungnahme des BAFU 

Das Verursacherprinzip ist in der Bundesverfassung festgeschrieben und besagt, dass die 
Kosten von Umweltmassnahmen durch die Verursacher der Umweltbeeinträchtigungen zu 
tragen sind. Diese Vorgabe wurde für die jeweiligen Rechtsgebiete durch den Gesetzgeber 
weiter präzisiert, insbesondere auch hinsichtlich der Frage, was gilt, wenn ein Verursacher 
nicht eruiert werden kann. Das Verursacherprinzip ist insbesondere im Umweltrecht in wei-
ten Bereichen konkretisiert und wird erfolgreich vollzogen. Namentlich im Bereich der Alt-
lastensanierung wurde es durch den Gesetzgeber differenziert geregelt und in langjähriger 
bundesgerichtlicher Rechtsprechung weiterentwickelt. Das BAFU wird eine vertiefte Ana-
lyse der bestehenden Regelungen zum Verursacherprinzip durchführen und den Hand-
lungsbedarf für gesetzgeberische Anpassungen mit den jeweils mit betroffenen Verwal-
tungseinheiten eruieren. Dabei wird es darum gehen, Lücken in der Umsetzung des Verur-
sacherprinzips im Umgang mit problematischen Stoffen zu schliessen und sicherzustellen, 
dass gleichgelagerte Sachverhalte in vergleichbarer Weise geregelt werden. 
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6 Es fehlt ein institutionalisierter Lernprozess 

Anhand der von der EFK durchgeführten Fallstudien lassen sich wiederkehrende Elemente 
bei den Massnahmen feststellen. Massnahmen, die ergriffen werden, sobald bekannt ist, 
dass ein Stoff mit problematischen Eigenschaften in der Umwelt zirkuliert, sind z. B. die Er-
stellung eines Inventars belasteter Standorte (Radium, PCB), die systematische Sanierung 
ab Überschreitung eines Grenzwertes (Radium) und die Regulierung des problematischen 
Stoffs wie für Asbest, PCB und Quecksilber. 

Es fehlt eine zeitlich unbeschränkte nationale Umweltprobendatenbank, um langfristig die 
Wirkung von Massnahmen verfolgen zu können. 

Das Vorsorgeprinzip verlangt, dass frühzeitig Massnahmen getroffen werden, sobald von 
schädlichen Auswirkungen eines Stoffs auszugehen ist. Die OECD publizierte einen Katalog 
von Massnahmen, die staatliche Institutionen im Umgang mit problematischen Stoffen er-
greifen können.15 Dieser Massnahmenkatalog kann als Zusammenfassung von Lehren aus 
früheren Fällen betreffend problematische Stoffe betrachtet werden.16  

Das heutige Chemikalienrecht ist darauf ausgelegt, dass Stoffe mit problematischen Eigen-
schaften nur mit starken Einschränkungen in Verkehr gebracht werden könnten bzw. ver-
boten würden. Der Bund ergreift pro Stoff oder pro Stoffgruppe Massnahmen. Die invol-
vierten Verwaltungseinheiten stützen sich dabei auf ihre Kompetenz und ihre Erfahrung. 
Die Erfahrung bzw. Massnahmen werden nicht immer auf andere problematische Stoffe 
übertragen.  

Beurteilung 

Die Fallstudien der EFK zeigen, dass das erfahrungsbasierte Wissen des Bundes im Umgang 
mit problematischen Stoffen nicht institutionell gesichert ist. Es fehlt weitgehend ein syste-
matischer Lernprozess. Dies hängt vom Verhalten des Stoffs in den Umweltmedien und sei-
nen Auswirkungen ab. Mit einem institutionalisierten Lernprozess sollte das erfahrungsba-
sierte Wissen gesichert und für künftige Fälle systematisiert nutzbar gemacht werden. 

Die fehlende Umweltprobendatenbank ist eine weitere Lücke im Umgang des Bundes mit 
problematischen Stoffen, um Lehren aus früheren Fällen ziehen zu können.  

Empfehlung 6 (Priorität 1) 

Die EFK empfiehlt dem BAFU, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Verwaltungseinhei-
ten (BAG, BLW, BLV, SECO) einen Prozess zu etablieren, um das Wissen über den Umgang 
mit problematischen Stoffen zu institutionalisieren und um daraus Lehren für neue Fälle 
ziehen zu können. 

Die Empfehlung ist akzeptiert. 

Stellungnahme des BAFU 

Es gilt die Stellungnahme zu Empfehlung 1. Betreffend die Chemikalienregulierung haben 
die betroffenen Ämter eine gemeinsame Organisation mit Steuerungsausschuss und Koor-
dinationsausschüssen sowie eine gemeinsame Strategie. Für spezifische Fragestellungen 
wie z.B. PFAS gibt es zudem amtsübergreifende Zusammenarbeit auch auf Fachebene. Der 
zugehörige Prozess wird erstellt und etabliert. 

 
15  Government Risk Management Approaches Used for Chemicals Management, OECD. 
16  Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896–2000. 
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7 «Good Practices»  

In diesem Kapitel werden im Sinne eines Fazits die wichtigsten, erfolgreich durch den Bund 
ergriffenen Massnahmen im Umgang mit problematischen Stoffen festgehalten und ein 
standardisiertes Verfahren abgeleitet. Nachstehend sind die aus den Fallstudien hervorge-
gangenen und bisher erfolgreich angewendeten Massnahmen aufgeführt: 

• Einrichtung dedizierter Informationsgefässe wie das Forum Asbest Schweiz. 

• Einsetzung interdisziplinärer Austauschgruppe für die Lösungssuche betreffend PFAS. 

• Strukturiertes Vorgehen zur Ermittlung des Ausmasses der Umweltbelastung und der 
notwendigen Massnahmen, um die Aufnahme von PCB durch den Menschen zu verrin-
gern. 

• Verbot und bewilligungspflichtige Anwendung von Quecksilber sowie Monitoring in al-
len Umweltmedien. 

• Sanierung von Standorten im Sinn einer antizipierten Ersatzvornahme bei mit Radium 
belasteten Standorten, sodass die Umweltbelastung so zeitnah wie möglich reduziert 
wird.  

• Lancierung eines nationalen Aktionsplans. Z. B. im Fall Radium ermittelte das BAG in 
Zusammenarbeit mit dem BAFU die belasteten Standorte, nahm Messungen der Strah-
lenbelastung vor, legte einen Grenzwert fest und initiierte die Sanierungsarbeiten. Pa-
rallel klärte der Bund die Finanzierungsfrage.  

Das nachfolgend aufgezeigte schrittweise Verfahren erfolgt aus einer Gesamtsicht der 
durchgeführten Fallstudien und sollte, falls es in Zukunft zu ähnlich gelagerten Fällen 
kommt, bei der Erarbeitung von Massnahmen berücksichtigt werden (vgl. Empfehlung 1). 
Dieses zielt auf eine bessere Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Massnahmen ab.  

Wird ein Stoff mit problematischen Eigenschaften in der Umwelt entdeckt, müsste ein stan-
dardisiertes Verfahren aufgrund bereits bewährter Praktiken entwickelt werden.  

Dieses könnte folgende Schritte umfassen: 

1. Erkennung des problematischen Stoffs im Menschen, in den Umweltmedien und in den 
Biota  

2. Bildung einer nationalen Austauschgruppe / Arbeitsgruppe zur nationalen Strategie 
Stoffgruppe «xy» 

3. Erhebung des Ausmasses der Umweltbelastung in Ergänzung zum permanenten Moni-
toring 

4. Erstellung eines Inventars der Belastung in der Bevölkerung, in den Umweltmedien und 
in den Biota 

5. Untersuchung der Eintragungswege und Auswirkungen auf Menschen, Umweltmedien 
und Biota 

6. Erstellung einer umfassenden Risikoanalyse (Mensch, Umweltmedien, Biota) 

7. Festlegung von Grenzwerten und weiteren Massnahmen 

8. Klärung der Finanzierungsfrage oder antizipierte Ersatzvornahmen 
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9. Ergreifen und Durchsetzen von Massnahmen 

10. Evaluation der Wirkung der Massnahmen 

11. Monitoring des Stoffs in allen Umweltmedien. 
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Anhang 1: Rechtsgrundlagen und parlamentarische 
Vorstösse 

Rechtstexte 

Bundesgesetz über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) vom 7. Oktober 1983, 
SR 814.01 

Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) vom 24. Ja-
nuar 1991, SR 814.20 

Strahlenschutzgesetz (StSG) vom 22. März 1991, SR 814.50 

Strahlenschutzverordnung (StSV) vom 26. April 2017, SR 814.501 

Bundesgesetz über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz) vom 29. April 1998, 
SR 910.1 

Bundesgesetz über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikali-
engesetz, ChemG) vom 15. Dezember 2000, SR 813.1 

Verordnung über den Schutz vor gefährlichen Stoffen und Zubereitungen (Chemikalien-
verordnung, ChemV) vom 5. Juni 2015, SR 813.11 

Verordnung zum Register über die Freisetzung von Schadstoffen sowie den Transfer von 
Abfällen und von Schadstoffen in Abwasser (PRTR-V) vom 15. Dezember 2006, 
SR 814.017 

Verordnung zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit bestimmten besonders gefähr-
lichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenständen (Chemikalien-Risikoreduktions-Verord-
nung, ChemRRV) vom 18. Mai 2005, SR 814.81 

Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, 
VVEA) vom 4. Dezember 2015, SR 814.600 

Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) vom 22. Juni 2005, SR 814.610 

Verordnung über die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV), 
vom 26. August 1998, SR 814.680 

Verordnung über die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA) vom 26. September 
2008, SR 814.681 

Verordnung über Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998, SR 814.12 

Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998, SR 814.201 
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Verordnung über das Inverkehrbringen von und den Umgang mit Biozidprodukten (Bio-
zidprodukteverordnung, VBP), vom 18. Mai 2005, SR 813.12 

Staatsverträge 

Stockholmer Übereinkommen über persistente organische Schadstoffe (POP-Konven-
tion) vom 22. Mai 2001, SR 0.814.03 

Übereinkommen von Minamata über Quecksilber vom 25. Mai 2016, SR 0.814.82 

Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung vom 
6. Mai 1983, SR 0.814.32 

Parlamentarische Vorstösse (Motionen, Postulate, parlamentarische Initiative) 

22.3929 – Festlegung von PFAS-spezifischen Werten in Verordnungen. Motion einge-
reicht von Marianne Maret, Ständerätin, 15.09.2022 

22.3936 – Radioaktive Farben. Gilt das Verursacherprinzip nicht für die Uhrenindustrie? 
Interpellation eingereicht von Martina Munz, Nationalrätin, 16.12.2022 

22.4585 – Aktionsplan zur Reduktion der Belastung von Mensch und Umwelt durch lang-
lebige Chemikalien. Postulat eingereicht von Tiana Angelina Moser, Nationalrätin, 
16.12.2022 
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Anhang 2: Abkürzungen 

ASChem Anmeldestelle Chemikalien 

BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

BAG Bundesamt für Gesundheit 

BFS Bundesamt für Statistik 

BLV Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

BLW Bundesamt für Landwirtschaft 

BV Bundesverfassung 

EAWAG Eidgenössische Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung 
und Gewässerschutz 

EDA Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

EFA Entschädigungsfonds für Asbestopfer 

EFK Eidgenössische Finanzkontrolle 

EGA Eidgenössisches Gesundheitsamt (seit 1977 BAG) 

EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt 

ENSI Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat 

ETH Eidgenössische Technische Hochschule 

EU Europäische Union 

FACH Forum Asbest Schweiz 

FKG Finanzkontrollgesetz 

FRESIL Früherkennung für die Sicherheit von Lebensmitteln 

Hg Chemisches Symbol für Quecksilber 

HPVC High Production Volume Chemicals  

MONET 2030 Monitoring der nachhaltigen Entwicklung 

mSv Millisievert 
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NADAM Netz für automatische Dosisalarmierung und -messung 

OECD Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 

UNO United Nations Organizations / Vereinte Nationen 

PBT Persistent, bioakkumulativ, toxisch 

PCB Polychlorierte Biphenyle 

PFAS Per- and polyfluoralkyl substances 

PFHxS Perfluorhexansulfonsäure 

PFOA Perfluoroctansäure 

PFOS Perfluoroctansulfonsäure 

POP Persistent organic pollutants 

PRTR Pollutant Release and Transfer Register 

Ra Chemisches Symbol für Radium 

SECO Staatssekretariat für Wirtschaft 

SUVA Schweizerische Unfallversicherung 

THG Bundesgesetz über die technischen Handelshemmnisse 
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Anhang 3: Übersicht Massnahmen und Wirkung 
Basierend auf dem Bericht «Government Risk Management Approaches Used for Chemicals Management» der OECD ordnete die EFK die verschiedenen 
Massnahmen den möglichen Wirkungen zu.  

Massnahmen, um Risiken aus problematischen Stoffen zu adressieren Ursachen des Risikos 
eliminieren 

Ereignisse (z. B. die 
Eintragung in die 
Umwelt) verhindern  

Auswirkungen von 
Ereignissen (z. B. 
Eintragung in die 
Umwelt ist erfolgt) 
minimieren 

Regulatorische Verbote von Stoffen oder Stoffgruppen bei Herstellung, Import, Verar-
beitung, Vermarktung und Verwendung x x  

Regulatorische Einschränkungen, einschliesslich des Verbots bestimmter Aktivitäten 
(z. B. Produktionsverfahren, Anwendungen) und regulatorischer Beschränkungen  
Einschränkung Herstellung, Import, Verarbeitung, Vermarktung und Verwendung 
Grenzwerte für Freisetzungen in die Umwelt 
Grenzwerte pro Umweltmedium für maximale Belastung  
Höchstwerte für die Kontamination von Lebensmitteln 
Grenzwerte für maximale Exposition bei der Arbeit 
Ausbildung und Zertifizierung für Personen, die mit problematischen Stoffen umgehen  

x x  

Stoffabhängige standardmässige Risikomanagement-Ansätze  x x x 

Regulatorische Verbote oder Einschränkungen am Ende des Produktelebenszyklus für 
die Art und Weise der Entsorgung x x x 

Behördliche Genehmigung / Verbot für bestehende, neue oder erweiterte Anwendung  x  

Information von Akteuren in der Lieferkette, der Konsumenten, der Allgemeinheit  x x 

Informationen sammeln und aufzeichnen; Buchführung über die Mengen (in Verkehr 
gebracht, angewendet), Überwachung, Testen  

  x 

Freiwillige Vereinbarungen x x x 

Wirtschaftliche Instrumente (Steuern, Gebühren)  x x 

Produktehaftpflichtgesetze  x x 
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Anhang 4: Glossar 

RADENVIRO Das Überwachungsprogramm besteht aus mehreren Teilen. Ziel 
ist einerseits der schnelle Nachweis jeder zusätzlichen radioakti-
ven Belastung künstlichen Ursprungs, die schwerwiegende Aus-
wirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung haben könnte 
(Strahlenunfall). Mit dem Überwachungsprogramm sollen ande-
rerseits auch die Referenzwerte für die Umweltradioaktivität in 
der Schweiz und deren Schwankungen bestimmt werden, damit 
die Strahlendosen für die Bevölkerung ermittelt werden können. 
Diese allgemeine Überwachung umfasst zudem die Messung der 
Kontaminationen als Folge der oberirdischen Kernwaffenversuche 
der USA und der Sowjetunion in den 1950er- und 1960er-Jahren 
sowie des Reaktorunfalls von Tschernobyl 1986. Mit der Überwa-
chung müssen sich ausserdem die effektiven Auswirkungen von 
Kernanlagen, Forschungszentren und Unternehmen, die radioak-
tive Substanzen einsetzen, auf die Umwelt und die Bevölkerung in 
der Umgebung feststellen lassen. Um allen diesen Zielen nachzu-
kommen, erstellt das BAG jährlich ein Probenahme- und Messpro-
gramm in Zusammenarbeit mit dem ENSI, der Suva und den Kan-
tonen. Es koordiniert dieses Überwachungsprogramm, an dem 
auch andere Laboratorien des Bundes und verschiedene Hoch-
schulinstitute beteiligt sind. Das BAG sammelt und wertet die Da-
ten aus und veröffentlicht jährlich die Ergebnisse der Radioaktivi-
tätsüberwachung zusammen mit den für die Bevölkerung daraus 
resultierenden Strahlendosen. 

Technosphäre Künstlich (technisch) erzeugte Umwelt; von Technik bestimm-
ter/beherrschter Lebensraum 

Biosphäre Die Biosphäre bezeichnet die Gesamtheit aller Räume eines Him-
melskörpers, in denen Lebewesen vorkommen. 

Biota Der Ausdruck Biota bezeichnet alle Lebewesen der Umwelt (Pflan-
zen, Tiere, Pilze u. a.). Im überkommenen Sinn wird der Mensch 
nicht den Biota zugeordnet, sondern trotz seiner Abhängigkeit von 
den Funktionen der Ökosysteme wegen der sozialen und wirt-
schaftlichen Verknüpfungen separat betrachtet.  

PBT Persistent (die Stoffe werden in der Umwelt nicht oder nur sehr 
langsam abgebaut), bioakkumulativ (die Stoffe reichern sich in 
Menschen, Tieren und Pflanzen an) und toxisch (die Stoffe weisen 
eine erhebliche Giftigkeit für Menschen, Tiere und Pflanzen auf) 
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Safe-by-design Nachhaltige Chemie ist ein integraler Bestandteil der Arbeit zum 
Chemikalienmanagement bei der OECD. Ein proaktiver Ansatz der 
nachhaltigen Chemie unterstützt das Risikomanagement von Che-
mikalien, Materialien und Produkten von ihrer Konzeption an und 
fördert das Denken in Lebenszyklen. 

Nachhaltige Chemie ist auch ein Prozess, der Innovationen in allen 
Sektoren anregt, um neue Chemikalien, Produktionsprozesse und 
Produktverantwortungspraktiken zu entwickeln und zu entde-
cken, die eine höhere Leistung und einen höheren Wert bieten 
und gleichzeitig die Ziele des Schutzes und der Verbesserung der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt erfüllen. 

Zu den ökologischen und gesellschaftlichen Vorteilen der nachhal-
tigen Chemie gehören: 

• Vermeidung des Einsatzes von persistenten, bioakkumulierba-
ren, toxischen und anderweitig gefährlichen Stoffen; 

• Nutzung erneuerbarer Ressourcen und Verringerung des Ver-
brauchs nicht erneuerbarer Ressourcen; 

• Minimierung der negativen Umweltauswirkungen der chemi-
schen Verarbeitung und Herstellung; 

• Bereitstellung von Technologien, die für die Industrie wirt-
schaftlich wettbewerbsfähig und vorteilhaft sind. 

(Quelle: Sustainable chemistry – OECD) 

 

Priorisierung der Empfehlungen 

Die Eidg. Finanzkontrolle priorisiert die Empfehlungen nach den zugrunde liegenden Risiken 
(1 = hoch, 2 = mittel, 3 = klein). Als Risiken gelten beispielsweise unwirtschaftliche Vorhaben, 
Verstösse gegen die Recht- oder Ordnungsmässigkeit, Haftungsfälle oder Reputationsschäden. 
Dabei werden die Auswirkungen und die Eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt. Diese Bewertung 
bezieht sich auf den konkreten Prüfgegenstand (relativ) und nicht auf die Relevanz für die Bun-
desverwaltung insgesamt (absolut). 

https://www.oecd.org/chemicalsafety/risk-management/sustainable-chemistry/
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Anhang 5: Details zu den geprüften problematischen 
Stoffen (Fallstudien) 

Polychlorierte Biphenyle (PCB) und Dioxine 

Einführung 

Zeitlicher Abriss 

Polychlorierte Biphenyle (PCB) wurden im Zeitraum 1930 bis ca. 1990 als Industriechemi-
kalie in grosser Menge hergestellt und in einer breiten Palette von Produkten verwendet.  

Dioxine entstehen bei natürlichen und bei vom Menschen verursachten Verbrennungspro-
zessen.  

Mengen 

Insgesamt wurden weltweit über 1,3 Millionen Tonnen PCB als Isoliermedien in Transfor-
matoren und Kondensatoren, als Hydrauliköle, als Weichmacher in elastischen Fugendich-
tungen, Farben, Lacken und Korrosionsschutzbeschichtungen und weiteren Anwendungen 
in Umlauf gebracht. In der Schweiz kamen rund 5000 t PCB in Umlauf, davon 250 t in Far-
ben. Heute sind in der Schweiz noch rund 185 t PCB in Umlauf, davon 86 t in Farben. Durch 
Verdampfung aus korrosionsgeschützten Objekten gelangen geschätzt jährlich 0,2 t pro 
Jahr in die Atmosphäre. 90–95 % der PCB- und Dioxin-Aufnahme durch den Menschen er-
folgt über die Nahrung. Davon entfallen fast zwei Drittel auf den Verzehr von Milchproduk-
ten und Fleisch.  

Massgebende Gesetze 

PCB und Dioxine sind im Lebensmittel-, Landwirtschafts- und Umweltrecht reguliert. 

Ist nachvollziehbar, wie die Zuständigkeiten beim Bund zwischen den föderalen Ebenen 
im Einzelfall geregelt werden und gäbe es hierzu effizientere oder wirksamere Vorgehen? 

Den Bericht «PCB und Dioxine in Nahrungsmitteln von Nutztieren» verfasste federführend 
das BLW zusammen mit dem BLV und unter Mitarbeit des BAFU. Weiter wirkten mit: die 
Konferenz der Landwirtschaftsämter der Schweiz, der Verband der Kantonschemiker der 
Schweiz, die Vereinigung der Schweizer Kantonstierärzte und die Konferenz der Vorsteher 
der Umweltschutzämter der Schweiz sowie Experten von EMPA und Agroscope. Das BLW 
und das BLV sind für den rechtlichen Rahmen für die sichere Lebensmittelproduktion zu-
ständig. Für die sichere Lebensmittelproduktion sind die Produzenten verantwortlich.  

Da PCB aus Baustoffen (z. B. aus Fugen) ausdampft, belastet es die Innenraumluft von Ge-
bäuden. Das BAG informiert und empfiehlt Richtwerte für PCB in der Innenraumluft. Das 
BAG ist für das Schutzziel menschliche Gesundheit zuständig. Innenraumluft ist kein Um-
weltmedium und fällt deshalb nicht in den Umweltbeobachtungsbereich des BAFU.  

Beurteilung 

Die Zuständigkeiten beim Bund für PCB und Dioxine sind nachvollziehbar. 
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Wird das Ausmass des Problems angemessen eruiert? 

Das BAFU überwacht in Kooperation mit Agroscope die Bodenbelastung mit PCB und Dio-
xin. Dioxin-Emissionen von grösseren Anlagen in die Luft werden direkt auf der Anlage ge-
messen und von den Kantonen überwacht.  

Im Bereich der tierischen Lebensmittel kontrollieren die kantonalen Vollzugsbehörden die 
Einhaltung der PCB- und Dioxin-Höchstwerte.  

Keines der nationalen Umweltbeobachtungssysteme für Wasser deckt PCB und Dioxine auf 
regelmässiger Basis ab. In der Vergangenheit wurde die Praxistauglichkeit von Sedimen-
tanalysen und Messungen mittels Passivsammlern in der Wasserphase zur Lokalisierung 
von Emissionsquellen evaluiert.17  

Im Oktober 2000 wurden in der Schweiz PCB-belastete Fugen entdeckt. Bis heute fehlt ein 
systematisches, schweizweites Inventar der Bauten, die historische PCB-haltige Baupro-
dukte enthalten. Die PCB-Emissionen in die Luft werden mit einem dynamischen Fluss- und 
Emissionsmodell für die Schweiz berechnet, das für die Jahre 1930 bis 2100 läuft. Insbeson-
dere die Verwendung von PCB in offenen Anwendungen führt dazu, dass die Schweizer 
Emissionen auch nach 2030 über 100 kg PCB pro Jahr liegen werden. Die Schweiz rappor-
tiert modellbasiert berechnete PCB-Emissionen im Rahmen der UN Economic Commission 
for Europe (UNECE) Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLR-TAP).  

Beurteilung 

Es fehlen die Grundlagen (Inventar von Punktquellen, vollständiges Monitoring der Um-
weltkompartimente), um das Ausmass der PCB-Belastung in der Schweiz zu bestimmen. 

Werden zielführende Massnahmen zur Problemlösung ergriffen? 

Verbot (Massnahme um weitere Umwelteinträge zu verhindern) 

In der Schweiz besteht seit 1986 ein generelles Verbot für PCB und Materialien oder Ge-
genstände, die PCB enthalten. PCB sind auch gemäss Stockholmer Übereinkommen über 
persistente organische Schadstoffe (POP-Konvention), dass die Schweiz am 30. Juli 2003 
ratifizierte und das am 17. Mai 2004 in Kraft trat, verboten.  

Massnahmen um die Verbreitung in der Umwelt zu reduzieren 

PCB-haltige Transformatoren und Kondensatoren sind verboten. Um die Ausserbetrieb-
nahme und Entsorgung zu überwachen, führten die Kantone in den 1980er und 1990er Jah-
ren dazu Inventare.  

Für PCB-Vorkommen in Bauten bestehen bei Umbau- und Rückbauvorhaben Vorgaben be-
treffend die Abklärung und Sanierung.  

Der Bericht «PCB und Dioxine in Nahrungsmitteln von Nutztieren» enthält zahlreiche  
Massnahmen zur Reduktion der Aufnahme von PCB durch Nutztiere. Diese Massnahmen 
betreffen Weiden, landwirtschaftliche Ökonomiebauten (Ställe) und Futtermittel. Es sind 
Empfehlungen zur guten landwirtschaftlichen Praxis. 

Beurteilung 

Die jüngsten ergriffenen Massnahmen fokussieren auf den hauptsächlichen Weg der Auf-
nahme des Menschen von PCB, die Nahrungskette. Betreffend die Umsetzung des generellen 

 
17 Messung von PCB und Dioxinen in Fliessgewässern, 2016. 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/chemikalien/publikationen-studien/publikationen/messung-pcb-dioxinen-fliessgewaessern.html
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Verbots von PCB in bestehenden Applikationen gibt es keine rechtlich bindenden Vorgaben, 
ausser im Einzelfall bei Sanierungen, beispielsweise in Zusammenhang mit hohen PCB-Belas-
tungen in der Innenraumluft. 

Ist die Finanzierung ausreichend und sinnvoll geregelt und wird dabei das Verursacher-
prinzip befolgt? 

Die Sanierung von PCB-Punktquellen in der Landwirtschaft (z. B. Ställe) subventioniert der 
Bund zusammen mit den Kantonen für eine zeitlich befristete Dauer aus dem Transferkredit 
landwirtschaftliche Strukturverbesserungsmassnahmen. Die Sanierung von Punktquellen 
(belastete Standorte, z. B. Abfalldeponien) wird, unter gewissen Voraussetzungen, mit bis 
40 % aus dem VASA-Fonds des Bundes finanziert und zu 60 % durch den jeweiligen Stand-
ortkanton oder die Standortgemeinde. 

Kosten aus Änderungen der Nutzung landwirtschaftlicher Flächen aufgrund erhöhter PCB-
Belastung bzw. Sanierungen aufgrund diffuser Quellen trägt die Eigentümerschaft. 

Die Finanzierung von Massnahmen zur Sanierung von Gebäuden mit PCB belasteter Innen-
raumluft über dem Richtwert trägt die Eigentümerschaft. 

Beurteilung 

Überwiegend trägt die Eigentümerschaft von mit PCB belasteten Strukturen die Sanierungs-
kosten. Da die PCB-Emissionen von diesen Strukturen ausgehen, tragen die Anwender («se-
kundäre Verursacher») mit den erwähnten Ausnahmen die Sanierungskosten.  

Hat der Bund aus den früheren Fällen Lehren gezogen, die er für die Bewältigung neuer 
Fälle anwenden kann? 

Aus der Prüfung und Beurteilung des Umgangs des Bundes mit dem Stoff PCB ist kein Vor-
gehen erkennbar, welches sich systematisch an der Lösung einer Problemstellung orien-
tiert. 

PCB wurde reguliert. Auf rechtlicher Ebene wurden Lehren gezogen.  

Beurteilung 

Der Bericht «PCB und Dioxine in Nahrungsmitteln von Nutztieren» vom August 2019 skiz-
ziert ein methodisches Vorgehen, das sich auf zukünftige Fragestellungen in Zusammen-
hang mit problematischen Stoffen anwenden liesse.  
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Radium  

Einführung 

Zeitlicher Abriss 

Radium wurde als Heilmittel und von 1920 bis 1960 in Leuchtfarben für Zifferblätter ver-
wendet. Radium-223 mit einer Halbwertszeit von 11 Tagen ist heute z. B. für die Behand-
lung von Knochenmetastasen zugelassen. Die Uhrenindustrie verwendete Radium-226 mit 
einer Halbwertszeit von 1600 Jahren. In den 1920er-Jahren erkrankten Leuchtfarbensetze-
rinnen in den USA schwer oder starben infolge ihrer Radiumexposition. 1927 setzte der 
Bund Radium-226 auf die sogenannte Giftliste. 1955 veröffentlichte das Eidgenössische Ge-
sundheitsamt Richtlinien für den Schutz gegen ionisierende Strahlen in der Medizin, in La-
boratorien, Gewerbe- und Fabrikationsbetrieben. 1963 schränkte der Bund mit der Strah-
lenschutzverordnung die Verwendung von Radium ein. Beim Bau der Autobahn A5 wurden 
ab 2012 am Standort der ehemaligen Bieler Deponie Lischenweg radioaktive Abfälle gefun-
den. 2014 wurde die Bevölkerung informiert. Ab 2015 wurde der Aktionsplan Radium des 
Bundes unter der Federführung des BAG in Kraft gesetzt. Der Bundesrat verlängerte den 
Aktionsplan 2015–2019 bis 2023 mit dem Ziel, dass die Untersuchungen und Sanierungen 
bis Ende 2023 abgeschlossen sind.  

Mengen 

Die gesamte Menge an Radium-226, die sich in der Schweiz in Umlauf befindet, ist nicht 
bekannt. 

Massgebende Gesetze 

Radium ist ein radioaktives Element. Die Verwendung und Entsorgung fällt unter die Strah-
lengesetzgebung.  

Ist nachvollziehbar, wie die Zuständigkeiten beim Bund zwischen den föderalen Ebenen 
im Einzelfall geregelt werden und gäbe es hierzu effizientere oder wirksamere Vorgehen? 

Für die Aufsicht über den Strahlenschutz in der Schweiz sind das BAG, die SUVA und das 
ENSI zuständig. Das ENSI nimmt die umfassende Aufsicht über die Kernanlagen wahr. Die 
Abteilung Strahlenschutz des BAG ist für den Umgang mit ionisierender Strahlung in Medi-
zin, Industrie und Forschung zuständig. Die SUVA nimmt die Aufsicht über den Arbeitneh-
merschutz in Zusammenhang mit ionisierender Strahlung in der Industrie wahr. Die Radi-
umaltlasten fallen in den Zuständigkeitsbereich des BAG.  

Beurteilung 

Die Zuständigkeiten für Radium sind nachvollziehbar. Sämtliche Bereiche der Aufsicht und 
der allfälligen Problemlösung fallen beim BAG an.  

Wird das Ausmass des Problems angemessen eruiert? 

Erhebung, Inventarisierung, Sanierung 

Der Aktionsplan beinhaltet eine Projektorganisation unter der Leitung des BAG. Strategisch 
begleitet der Leitungsausschuss mit Vertreterinnen und Vertretern des BAG, BAFU und der 
SUVA den Aktionsplan.  



 

EFK-23489 | inkl. Stellungnahmen | 14. Mai 2024 51 

Der Aktionsplan sieht vier Massnahmenpakete vor:  

• die Standorte ermitteln, an denen mit Radium gearbeitet wurde; 

• durch Messungen in Erfahrung bringen, ob noch Radium vorhanden ist; 

• Sanierungen planen und durchführen, sofern aus Sicht des Strahlenschutzes gerecht-
fertigt; 

• Einführung, Überwachung von Deponien, auf denen Radium entsorgt wurde. 

Monitoring 

Im Rahmen des Aktionsplans Radium 2015–2023 hat das BAG über 1000 Liegenschaften auf 
Radium untersucht, in denen früher mit radiumhaltiger Leuchtfarbe gearbeitet wurde.  

Das BAG hat 265 ehemalige Deponien identifiziert, die radiumkontaminierte Abfälle ent-
halten könnten. Nur bei künftigen Aushubarbeiten in diesen Deponien wird das Aushubma-
terial radiologisch durch Messungen vor Ort geprüft. Für Aushubarbeiten auf Deponien er-
arbeitet das BAG eine Wegleitung.  

Das BAG überwacht die Strahlenbelastung der Schweizer Bevölkerung. Dazu betreibt das 
BAG das Messnetz URAnet, welches die Radioaktivität in der Luft und in Gewässern misst. 
Im Internet werden die Messergebnisse unter radenviro.ch veröffentlicht.  

Neben dem BAG betreibt auch MeteoSchweiz im Auftrag der nationalen Alarmzentrale des 
BABS das NADAM-Messnetz zur Messung der Radioaktivität an 60 Standorten. Zudem be-
treibt das ENSI das Messnetz zur automatischen Dosisleistungsüberwachung in der Umge-
bung der Kernkraftwerke. Diese Messnetze erlauben aber keine Messungen / kein Monito-
ring von Radium-Altlasten an Standorten. Messungen von Radium-Altlasten an Standorten 
erfolgen vor Ort durch BAG-Experten mittels Direktmessungen der Radioaktivität sowie ge-
gebenenfalls mittels Laboranalysen von erhobenen Proben. Messnetze sind dabei nicht hilf-
reich. 

Beurteilung 

Für die Eruierung des Ausmasses des Problems mit Radium verfolgte das BAG ein systema-
tisches, nachvollziehbares Vorgehen. Dieses führte zu einer guten Grundlage für die an-
schliessende Ergreifung von Bereinigungs- und Überwachungsmassnahmen.  

Der Bund überwacht Radiumquellen (Gebäude und Deponien) und Radioaktivität.  

Werden zielführende Massnahmen zur Problemlösung ergriffen? 

Verbot (Massnahme um weitere Umwelteinträge zu verhindern) 

Für den Einsatz von Radium gibt es kein Verbot, jedoch eine Bewilligungspflicht Das BAG ist 
die Bewilligungsbehörde. Für die Herstellung von Lebens- und Futtermitteln, Spielwaren 
und Kosmetika ist der Einsatz von Radium oder anderer radioaktiver Substanzen verboten.  

Massnahmen, um die Verbreitung in der Umwelt zu reduzieren 

Der Aktionsplan Radium 2015–2023 sieht vor, die identifizierten Radiumquellen entweder 
zu sanieren oder zu überwachen. Damit soll eine weitere Verbreitung in den Umwelt-
medien beziehungsweise eine weitere Belastung der Bevölkerung verhindert werden.  
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Beurteilung 

Die Massnahmen führen zu einer Bereinigung der radiumkontaminierten Standorte und zu 
einer kontrollierten Situation (Deponien), welche es erlaubt, im Bedarfsfall rechtzeitig wei-
tere Massnahmen zu ergreifen.  

Ist die Finanzierung ausreichend und sinnvoll geregelt und wird dabei das Verursacher-
prinzip befolgt? 

Wird in einer Liegenschaft die radiumbedingte radioaktive Belastung von 1 Millisievert/Jahr 
überschritten, übernimmt der Bund die Sanierungskosten im Sinne einer antizipierten Er-
satzvornahme.  

Gemäss Rechtsgutachten im Auftrag des BAG ist eine Kostenüberwälzung auf die ursprüng-
lichen Verursacher der Kontamination wie auch die heutige Eigentümerschaft der betroffe-
nen Liegenschaften kaum möglich. Die aktuelle Gesetzesgrundlage reicht dafür nicht aus. 
Dies weil die ursprünglichen Verursacher der Kontamination nicht mehr ausfindig gemacht 
werden können oder nicht mehr existieren. Der historische Bericht im Auftrag des BAG «Die 
Verwendung von Radiumleuchtfarben in der Schweizer Uhrenindustrie (1907–1963)» 
nennt explizit die grössten schweizerischen Herstellerinnen von Radiumleuchtfarben. Beide 
Unternehmen existieren heute noch und eines davon ist nach wie vor im Bereich der 
Leuchtfarben aktiv.  

Beurteilung 

Die Finanzierung ist geregelt, lässt aber die Umsetzung des Verursacherprinzips nicht zu. 
Der Bund muss die Sanierungskosten im Sinn einer antizipierten Ersatzvornahme tragen.  

Hat der Bund aus den früheren Fällen Lehren gezogen, die er für die Bewältigung neuer 
Fälle anwenden kann? 

Aus der Prüfung und Beurteilung des Umgangs des Bundes mit dem Stoff Radium ist kein 
Vorgehen erkennbar, welches sich an der Lösung einer Problemstellung eines anderen 
Stoffs orientiert. Wie beispielsweise beim Umgang des Bundes mit PCB und Dioxinen in 
Nahrungsmitteln von Nutztieren bildeten die involvierten Bundesbehörden einen Leitungs-
ausschuss, welcher die Umsetzung des Aktionsplans Radium 2015–2023 begleitet.  

Beurteilung 

Der Aktionsplan Radium 2015–2023 stellt vorbildlich dar, wie der Bund mit einem proble-
matischen Stoff ganzheitlich umgeht. Es ist allerdings nicht erkennbar, dass der Bund sich 
bei der Erarbeitung des Aktionsplans Radium 2015–2023 institutionalisiert auf Lehren aus 
dem früheren Umgang mit problematischen Stoffen stützte.  
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Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS / PFOS) 

Einführung 

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (englisch per- and polyfluoroalkyl substances, 
PFAS) sind eine Gruppe von Industriechemikalien, welche mehrere 1000 verschiedene 
Stoffe umfassen. Unter anderem gehört auch Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) dazu. PFAS 
sind biologisch, chemisch und thermisch äusserst stabil sowie Wasser, Schmutz und Fett 
abweisend. Nicht alle PFAS weisen die beschriebenen Eigenschaften im gleichen Ausmass 
auf. 

Diese Eigenschaften eröffnen PFAS ein breites Anwendungsspektrum, welches von Texti-
lien, Kochgeschirr, Elektronik, Papierbeschichtungen (Backpapier), Löschschaum bis hin zu 
Kosmetika, Farben und Skiwachs reicht. So vielfältig wie die Anwendungsgebiete sind auch 
die Eintragungswege, z. B. durch mechanischen Abrieb in die Umweltmedien. PFAS behal-
ten ihre Eigenschaften auch in den Umweltmedien, wo sie sich entlang der Nahrungskette 
vor allem in Leber und Blut von Lebewesen anreichern. Mit Ausnahme von PFOS und Per-
fluoroctansäure (PFOA) liegen wenig Informationen zur Toxikologie dieser Verbindungen 
vor. Verschiedene Studien deuten auf die gesundheitsschädigende Wirkung von PFAS hin.  

Zeitlicher Abriss 

Ungefähr seit Mitte des 20. Jahrhunderts produziert die chemische Industrie PFAS.  

Mengen 

Zu den in der Schweiz eingesetzten und sich in der Bio- und Technosphäre in Umlauf befin-
denden Mengen an PFAS gibt es kaum Angaben.  

Massgebende Gesetze 

Einige Untergruppen von PFAS sind im schweizerischen Recht reguliert. Dies betrifft PFOS 
samt Derivaten (Verbot), Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS) inklusive Vorläuferverbindun-
gen (seit 2022 verboten), PFOA (seit 2021 verboten) und Perfluorcarbonsäuren inklusive 
Vorläuferverbindungen (seit 2022 verboten). Im Stockholmer Übereinkommen über persis-
tente organische Schadstoffe sind einzelne Stoffe aus der Gruppe der PFAS reguliert.  

Die Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern 
und Duschanlagen enthält Höchstwerte für PFOS, PFHxS und PFOA.Seit 1.2.2024 gibt es 
weitere Höchstwerte in Lebensmitteln, beispielsweise für Fisch. 

Ist nachvollziehbar, wie die Zuständigkeiten beim Bund zwischen den föderalen Ebenen 
im Einzelfall geregelt werden und gäbe es hierzu effizientere oder wirksamere Vorgehen? 

Die am departementsübergreifenden Vollzug der Strategie Chemikaliensicherheit beteilig-
ten Verwaltungseinheiten bildeten im Mai 2020 die Austauschgruppe «PFAS» mit dem Ziel, 
die PFAS-Thematik koordiniert zu bearbeiten. Aktuell tagt die Austauschgruppe zweimal 
pro Jahr. 

Das BAFU setzt die Motion 22.3929, welche die Festlegung von PFAS-spezifischen Werten 
in Verordnungen fordert, mit einer spezifischen Projektorganisation um. Bis 2026 soll ein 
Bundesratsbeschluss mit PFAS-Grenzwerten in Abfällen und Altlasten, im Boden und in Ge-
wässern vorliegen.  
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Beurteilung 

Die Zuständigkeiten beim Bund in Zusammenhang mit PFAS sind nachvollziehbar.  

Wird das Ausmass des Problems angemessen eruiert? 

Erhebung, Inventarisierung, Sanierung 

In der Schweiz fehlt ein Inventar der PFAS-Belastung. Das BAFU und die Kantone führen 
Messungen zur PFAS-Belastung durch.  

Monitoring 

Das schweizerische Umweltbeobachtungssystem erfasst PFAS nicht systematisch. Studien-
bezogen erfolgen Messungen.  

Beurteilung 

Ausgehend vom potenziellen Risiko für Mensch und Umwelt wird das Ausmass des Prob-
lems nicht angemessen eruiert. Die Beachtung des Vorsorgeprinzips erfordert eine schnel-
lere und umfassendere Ermittlung des Ausmasses der PFAS-Belastung in der Schweiz, ob-
wohl die problematischsten Vertreter der PFAS einschliesslich ihrer Vorläufer schon regu-
liert sind. Es bestehen Bestrebungen, aufgrund der hohen Persistenz und Mobilität in der 
Umwelt, PFAS weiter zu regulieren.  

Deutschland, Dänemark, die Niederlande, Norwegen und Schweden haben 2023 bei der 
Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) einen Vorschlag zur umfassenden Regulierung 
von PFAS eingereicht mit dem Ziel, diese zu verbieten. 

Die wissenschaftlichen Ausschüsse der ECHA arbeiten an der Beurteilung des Vorschlags.  

Werden zielführende Massnahmen zur Problemlösung ergriffen? 

Verbot (Massnahme um weitere Umwelteinträge zu verhindern) 

In der Schweiz gibt es kein umfassendes Verbot für die Herstellung, Inverkehrbringung und 
die Verwendung oder die Ausfuhr der Stoffgruppe PFAS.  

Massnahmen um die Verbreitung in der Umwelt zu reduzieren 

Mit der Umsetzung der Motion 22.3929 (Maret) bis circa 2026 werden die Voraussetzungen 
für weitere Massnahmen geschaffen.  

Die Schweiz vollzieht das europäische Chemikalienrecht autonom und unilateral nach. Zu-
lassungen (Anmeldungen) von Stoffen in der europäischen Union übernimmt die Schweiz. 
Umgekehrt anerkennt die EU schweizerische Zulassungen (Anmeldungen) nicht. Gleichzei-
tig schreibt das Bundesgesetz über Technische Handelshemmnisse (THG) vor, dass techni-
sche Vorschriften so auszugestalten sind, dass sie sich nicht als technische Handels- 
hemmnisse auswirken. Zugelassen sind Ausnahmen von diesem Grundsatz, wenn überwie-
gende öffentliche Interessen wie der Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen, 
Tieren und Pflanzen dies erfordern.  

Beurteilung 

Bis anhin ergriff die Schweiz kaum Massnahmen, um die Stoffgruppe PFAS umfassend und 
abschliessend zu regulieren. Herausforderungen für die Ergreifung von Massnahmen ist de-
ren grosse Verbreitung und sicherheitsrelevante Aspekte. Diese Stoffgruppe umfasst 
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tausende von Stoffen mit vermutlich problematischen Eigenschaften. Das von Deutschland, 
Dänemark, Niederlande, Norwegen und Schweden geforderte Verbot zeigt die Dringlichkeit 
von Massnahmen auf. Im Sinn des Vorsorgeprinzips und der Risikoreduktion sollte die 
Schweiz schon heute den legislatorischen Prozess für ein umfassendes PFAS-Verbot einlei-
ten, um mit der EU zeitlich gleichziehen zu können.  

Ist die Finanzierung ausreichend und sinnvoll geregelt und wird dabei das Verursacher-
prinzip befolgt? 

Zum Zeitpunkt der Prüfung bestehen keine PFAS-spezifischen Regelungen betreffend die 
Sanierung von mit PFAS belasteten Umweltmedien (Luft, Wasser, Boden).  

Zum Zeitpunkt der Prüfung bestehen in der Altlastenverordnung (SR 814.680) in der Abfall-
verordnung (SR 814.600) und in der Verordnung über Belastungen des Bodens (SR 814.12) 
Möglichkeiten zur Ermittlung von PFAS-spezifischen Werten um Sanierungen auszulösen.  

Beurteilung 

Zum Zeitpunkt der Prüfung ist die Frage nach der Finanzierung sowie der Beachtung des 
Verursacherprinzips für die PFAS-Thematik nicht abschliessend möglich. Im Rahmen der 
Altlastensanierung besteht die Möglichkeit, dass sich der Bund an den Sanierungskosten 
beteiligt.  

Hat der Bund aus den früheren Fällen Lehren gezogen, die er für die Bewältigung neuer 
Fälle anwenden kann? 

Für die Behandlung der PFAS-Thematik ist eine erfahrungsbasierte Orientierung am Vorge-
hen bei anderen Stoffen erkennbar. Beispielsweise mit der Einsetzung der Austausch-
gruppe «PFAS» und den Projektorganisationen für die Umsetzung der Mo. 22.3929 Maret 
und Po. 22.4585 Moser. 

Beurteilung 

Das Vorgehen betreffend PFAS ist koordiniert und lässt Parallelen zum Bericht «PCB und 
Dioxine in Nahrungsmitteln von Nutztieren» erkennen. Verschiedene Aktivitäten lösten 
auch die Motion 22.3929 (Maret) und das Postulat 22.4585 (Moser) aus. Der Bundesrat 
regulierte PFOS als Untergruppe der PFAS schon im Jahr 2011. 
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Quecksilber  

Einführung 

Quecksilber ist ein natürlich vorkommendes Schwermetall, welches bei rund -39° Celsius 
schmilzt und bei rund 357° Celsius verdampft.  

Quecksilber kam in Messgeräten, elektrischen Schaltungen, Knopfzellenbatterien, Entla-
dungslampen, Dentalamalgamen, medizinischen Desinfektionsmitteln, Pflanzen- und Holz-
schutzmitteln zur Anwendung. Quecksilber ist giftig und weist problematische Eigenschaf-
ten auf.  

Zeitlicher Abriss 

Schätzungen zufolge wurden zwischen dem 16. und dem 20. Jahrhundert weltweit rund 
eine Million Tonnen Quecksilber gewonnen.  

Mengen 

Die in die Schweiz eingeführte Menge Quecksilber ist seit 2007 stark rückläufig. Die Menge 
ging von 3000 kg im Jahr 2007 auf 70 kg im Jahr 2016 zurück.  

Massgebende Gesetze 

Quecksilber ist im Umwelt-, Chemikalien-, Lebensmittel- und Landwirtschaftsrecht regu-
liert. Im Mai 2016 ratifizierte die Schweiz das Übereinkommen von Minamata über Queck-
silber zur Einstellung des Quecksilberbergbaus, zur Reduzierung der Umweltbelastung bei 
Kohlekraftwerken, zur Sanierung von Altlasten sowie zur Einschränkung der Verwendung 
von Quecksilber. 

Ist nachvollziehbar, wie die Zuständigkeiten beim Bund zwischen den föderalen Ebenen 
im Einzelfall geregelt werden und gäbe es hierzu effizientere oder wirksamere Vorgehen? 

Die Zuständigkeiten beim Bund für Quecksilber richten sich einerseits nach der Anwendung 
von Quecksilber und andererseits nach den verfassungsmässigen Schutzzielen (Umwelt-
schutz, Gesundheitsschutz, Arbeitsschutz). 

Beurteilung 

Die Zuständigkeiten für Quecksilber sind nachvollziehbar. 

Wird das Ausmass des Problems angemessen eruiert? 

Erhebung, Inventarisierung, Sanierung 

Quecksilber gelangt in sämtliche Umweltmedien. Ein Inventar von mit Quecksilber belaste-
ten Standorten existiert punktuell für Altlasten. Der Mensch nimmt Quecksilber über die 
Nahrung, Dentalamalgam und über die Luft auf.  

Monitoring 

Der Bund und die Kantone überwachen die Quecksilberkonzentrationen in den Umwelt-
medien. Die 2023 abgeschlossene Pilotphase der Schweizer Gesundheitsstudie erfasst die 
Quecksilberbelastung von Menschen in der Schweiz. 
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Beurteilung 

Vor dem Hintergrund der eingeschränkten Verwendung und der stark rückläufigen Mengen 
an verwendetem Quecksilber ist die Erhebung des Ausmasses der Quecksilber-Belastung in 
der Umwelt und beim Menschen angemessen.  

Werden zielführende Massnahmen zur Problemlösung ergriffen? 

Verbot (Massnahme um weitere Umwelteinträge zu verhindern) 

Das Übereinkommen von Minamata, welches die Schweiz im Mai 2016 ratifizierte, verbie-
tet den Einsatz von Quecksilber, sofern gleichwertige Alternativen bestehen. 

Massnahmen um die Verbreitung in der Umwelt zu reduzieren 

Das Abkommen sieht weitere Massnahmen vor, um die Quecksilber-Emissionen zu redu-
zieren. Beispielweise werden Emittenten grosser Quecksilbermengen dazu verpflichtet, 
stets die beste verfügbare Technik anzuwenden. Die sichere und umweltgerechte Entsor-
gung bildet einen weiteren Schwerpunkt der Massnahmen.  

Beurteilung 

Das Übereinkommen von Minamata sieht Massnahmen vor, welche den gesamten Lebens-
zyklus von Quecksilber abdecken. Vom Abbau bis zur Entsorgung. Wie der gemessene Rück-
gang der Umwelteinträge aufzeigt, wirken die Massnahmen – sie sind zielführend. 

Ist die Finanzierung ausreichend und sinnvoll geregelt und wird dabei das Verursacher-
prinzip befolgt? 

Das MINAMATA-Abkommen verpflichtet die Vertragsparteien zur innerstaatlichen Finan-
zierung der Massnahmen. Zudem sind Mittel für den Treuhandfonds der Globalen Umwelt-
fazilität für wirtschaftlich schwächere Staaten bereitzustellen. 2022 bezahlte die Schweiz 
dafür eine Million Franken. Weitere Quecksilber spezifische Finanzierungen von Massnah-
men durch die öffentliche Hand sind nicht bekannt.  

Beurteilung 

Die Finanzierung von quecksilberspezifischen Massnahmen fällt im Rahmen der geltenden 
Gesetze der Eigentümerschaft des belasteten Standorts zu.  

Ob die Eigentümerschaft der Verursacher der sanierungsbedürftigen Quecksilber-Belas-
tung ist, ist nicht eindeutig. Dies hängt beispielsweise davon ab, ob die Eintragung aus ei-
nem Produktionsprozess oder aus anonymen Abfällen (Entsorgung quecksilberhaltiger Ge-
räte) stammt.  

Handelt es sich um einen Standort, welcher unter die Altlastenverordnung fällt, ist die Fi-
nanzierung geregelt. 

Hat der Bund aus den früheren Fällen Lehren gezogen, die er für die Bewältigung neuer 
Fälle anwenden kann? 

Aus den geführten Gesprächen und der Durchsicht der Akten ist nicht erkennbar, dass die 
Behandlung der Quecksilber-Thematik institutionalisiert, beispielsweise in einen Standard 
für den Umgang mit problematischen Stoffen, eingeflossen ist.  
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Beurteilung 

Mit dem Bericht «Verwendung, Entsorgung und Umwelteinträge von Quecksilber» verfügt 
der Bund über eine Quelle mit Hinweisen, wie mit anderen problematischen Stoffen umge-
gangen werden könnte. Es ist nicht erkennbar, dass der Bund sich bei der Erarbeitung der 
Massnahmen für Quecksilber institutionalisiert auf Lehren aus dem früheren Umgang mit 
problematischen Stoffen stützte. 

In die Vorsorge sind die Erfahrungen aus dem Umgang des Bundes mit Quecksilber einge-
flossen. Das heutige Chemikalienrecht ist darauf ausgelegt, dass Stoffe mit problematischen 
Eigenschaften nur mit starken Einschränkungen in Verkehr gebracht werden könnten bzw. 
verboten würden. 
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Asbest 

Einführung 

Asbest ist ein natürlich vorkommendes Mineral und stellt unbearbeitet kein Gesundheitsri-
siko dar. Erst bei der Bearbeitung von Asbest entsteht gesundheitsgefährdender Feinstaub.  

Zeitlicher Abriss 

Ende des 19. Jahrhunderts wurde in Österreich Asbestzement erfunden, ein Verbundwerk-
stoff aus Portlandzement, Asbestfasern und gesättigtem Kalkwasser. Der Werkstoff wurde 
als «Eternit» patentiert. Die Nachfrage nach dem vielseitig einsetzbaren, modernen und 
günstig herzustellenden Verbundwerkstoff stieg ab den 1920er-Jahren rasant an und die 
Verwendung von asbesthaltigen Bauprodukten erreichte in der Schweiz ab den 1950er- bis 
Ende der 1970er-Jahren ihren Höhepunkt. Ab 1977 wurde in der Schweiz auf die Verwen-
dung von Spritzasbest verzichtet. 1978 verkündete Eternit AG den Ausstieg aus der Herstel-
lung asbesthaltiger Stoffe.  

1939 anerkannte die SUVA erstmals einen Asbestose-Fall als Berufskrankheit an. 1953 
wurde die Asbestose in die Liste der Berufskrankheiten aufgenommen. Seit 1939 bezahlte 
die SUVA über 870 Millionen Franken an betroffene Asbestpatienten.  

1989 erliess der Bund ein Asbestverbot mit Übergangsfristen für Ausnahmen bis 1995. 

Am 14. Januar 2016 reichte eine Privatperson ein Schadenersatz- und Genugtuungsgesuch 
betreffend Asbesterkrankung wegen Unterlassungen des Eidgenössischen Gesundheitsam-
tes (EGA, heute BAG) ein.  

Dieses Gesuch arbeitet die Regulierung von Asbest in der Schweiz detailliert auf. Das Ge-
such wurde sistiert und es wird vorgeschlagen, dieses Gesuch der SUVA und dem SECO zur 
Stellungnahme zu unterbreiten und das Verfahren unter Einbezug beider Behörden weiter-
zuführen.  

Mengen 

Zu den in der Schweiz verbauten Mengen an Asbest gibt es keine Angaben.  

Massgebende Gesetze 

Asbest fällt unter das nationale Chemikalienrecht, die Luftreinhalteverordnung (Feinstaub), 
das nationale Abfallrecht, das Arbeits- und Unfallversicherungsrecht.  

Ist nachvollziehbar, wie die Zuständigkeiten beim Bund zwischen den föderalen Ebenen 
im Einzelfall geregelt werden und gäbe es hierzu effizientere oder wirksamere Vorgehen? 

Asbest gelangt bei der Bearbeitung als Feinstaub in die Luft. Primäre Quelle der Gesund-
heitsgefährdung durch Asbeststaub für den Menschen stellt die Bearbeitung asbesthaltiger 
Baustoffe dar.  

Beurteilung 

Aufgrund der Schutzziele (Umweltschutz, Gesundheitsschutz, Arbeitnehmerschutz) und 
der geltenden Gesetze sind die Zuständigkeiten beim Bund für den Stoff Asbest nachvoll-
ziehbar.  
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Wird das Ausmass des Problems angemessen eruiert? 

Erhebung, Inventarisierung, Sanierung 

Es gibt kein Inventar dazu, wo asbesthaltige Baustoffe verwendet wurden. Wird ein Ge-
bäude saniert, muss im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens abgeklärt werden, ob das 
Gebäude mit Asbest belastet ist.  

Monitoring 

Asbest wird durch die nationalen Umweltbeobachtungssysteme nicht erfasst. Das Ausmass 
der Belastung der Techno- und Biosphäre mit Asbeststaub ist nicht bekannt.  

Beurteilung 

Das heutige von Asbest ausgehende volkswirtschaftliche Risiko (Sanierungskosten, Krank-
heitsfälle) ist nicht umfassend bekannt. Das Ausmass des Problems wird nicht ausreichend 
eruiert. 

Werden zielführende Massnahmen zur Problemlösung ergriffen? 

Verbot (Massnahme um weitere Umwelteinträge zu verhindern) 

Die Verwendung von Asbest und das Inverkehrbringen, die Ausfuhr und die Verwendung 
von asbesthaltigen Zubereitungen und Gegenständen ist weitgehend verboten. Zudem gibt 
es SUVA-Vorschriften und Publikationen des FACHS sowie EKAS-Richtlinien. 

Massnahmen um die Verbreitung in der Umwelt zu reduzieren 

Es bestehen Vorgaben betreffend Identifikation von Asbest und die Handhabung des Stoffs 
bei Ereignissen, die zu einer Freisetzung von Asbeststaub führen können. Diese Vorgaben 
betreffen den Gesundheitsschutz von Arbeitnehmenden und die Entsorgung.  

Über die Informationsplattform Forum Asbest Schweiz (FACH) im Internet können sich In-
teressierte und Betroffene über die Asbestthematik informieren. Zu den Betreibern gehö-
ren das BAG, das BAFU, das SECO, die SUVA und weitere Partner aus der Bundesverwaltung 
sowie die Gewerkschaft UNIA.  

Beurteilung 

Die Massnahmen adressieren das grösste Risiko für die menschliche Gesundheit, das von 
Asbest ausgeht, nämlich Ereignisse, bei welchen Asbeststaub entstehen kann. Mit dem Ver-
bot (ChemRRV) werden zusätzliche Einträge zu den Bestehenden, z. B. in Deponien (Abfall-
recht), in die Umwelt verhindert. Mit den Vorgaben betreffend die Bearbeitung wird die 
unkontrollierte Verbreitung unterbunden. Massnahmen für Risiken, die von unbearbeite-
ten Asbestanwendungen (z.B. Verwitterung, unsachgemässe Reinigung) ausgehen, beste-
hen nicht. Die Vorgaben dienen vor allem dem Gesundheitsschutz und adressieren die Ver-
breitung nur indirekt. 

Ist die Finanzierung ausreichend und sinnvoll geregelt und wird dabei das Verursacher-
prinzip befolgt? 

Die Kosten aus der Sanierung von asbesthaltigen Gebäuden gehen vollumfänglich zu Lasten 
der Eigentümerschaft. Asbestbedingte berufliche und nicht berufliche Krankheitskosten be-
zahlen die Versicherten (SUVA, Krankenversicherungen).  
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Zusätzlich gibt es seit 2017 die Stiftung «Entschädigungsfonds für Asbestopfer» (EFA), wel-
che sich an Menschen mit asbestbedingten Erkrankungen richtet. Gemäss Stiftungsurkunde 
beträgt das Anfangskapital 6 000 000 Franken.  

Beurteilung 

Aus den Informationen der SUVA und der EFA ist nicht eindeutig erkennbar, ob und in wie-
weit sich die ehemaligen Herstellerinnen und Importeurinnen als Verursacher an der Finan-
zierung der Folgekosten von asbestbedingten Erkrankungen beteiligen. Für die asbestbe-
dingten Sanierungskosten kommen die sekundären Verursacher (aktuelle Eigentümer-
schaft) auf, auch wenn sie den Asbesteinsatz nicht verantworten. Die Finanzierung ist frag-
würdig geregelt. 

Hat der Bund aus den früheren Fällen Lehren gezogen, die er für die Bewältigung neuer 
Fälle anwenden kann? 

Aus den geführten Gesprächen und der Durchsicht der Akten ist nicht erkennbar, dass die 
Behandlung der Asbest-Thematik institutionalisiert, z. B. in einen Standard für den Umgang 
mit problematischen Stoffen, eingeflossen ist.  

Gemäss BAFU und BAG wurden aber Erkenntnisse aus der Asbestthematik z. B. beim Thema 
Feinstaub wieder aufgegriffen.  

Beurteilung 

Die Asbestthematik führt zu grossem menschlichem Leid und zu hohen volkswirtschaftli-
chen Kosten. Die gewählten Lösungen für den Umgang damit könnten auch für den Umgang 
mit anderen problematischen Stoffen angewendet werden. Beispielsweise die Informati-
onsplattform FACH, die Vorschriften im Fall der Bearbeitung des Stoffs macht, oder die Stif-
tung EFA, die von der Asbestthematik betroffene Menschen unterstützt. 

Es ist nicht erkennbar, dass der Bund sich bei der Erarbeitung der Massnahmen für Asbest 
institutionalisiert auf Lehren aus dem früheren Umgang mit problematischen Stoffen 
stützte oder die Asbestmassnahmen als Grundlage für Massnahmen bei anderen Stoffen 
dienten.  
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